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Haushaltssatzung

der Gemeinde Rippershausen
(Landkreis Schmalkalden-Meiningen)

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung -ThiirKO- in der Fassung der

Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 5.

Oktober 2022 (GVBl. S. 414, 415) erlässt die Gemeinde Rippershausen folgende
Haushaltssatzung:

§1

Der als Anlage beigefiigte Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;
er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.645.300 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.260.200 €

ab.

82

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht

vorgesehen.

§3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.
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54

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt
festgesetzt:

1.Grundsteuer

a) für land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe (A) 310v.H.

b) für die Grundstücke (B) 410 v. H.

2.Gewerbesteuer 395 v.H.

§5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem

Haushaltsplan wird auf 80.000 € festgesetzt.

56

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Rippershausen, den

Bandemer
Bürgermeister (Siegel)
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Vorbericht
zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

Die Gemeinde Rippershausen, mit ihren Ortsteilen Melkers und Solz, liegt im Südwesten des

Freistaates Thüringen und damit annähernd in der Mitte Deutschlands nahe dem Dreiländer-
eck Bayern, Hessen und Thüringen.

Die amtliche Bevölkerungsstatistik des Thüringer Landesamtes für Statistik für das Jahr 2021
weist für die Gemeinde Rippershausen einen Einwohnerstand von 796 aus.

Im Jahr 2021 hat die Gemeinde 10 Einwohner verloren.
Die Einwohnerzahl folgt dem Trend der demografischen Entwicklung und sinkt kontinuierlich.

Entwicklung der Einwohnerzahl
zum 31.12. des Jahres
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Einwohner Gemeinde Rippershausen

Ab dem Jahr 1995 hat die Stadt Meiningen als „Erfüllende Gemeinde" die Verwaltungsarbeit
der Gemeinde Rippershausen übernommen.

Bei der Haushaltsplanung der Gemeinde sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

e Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
e Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThirGemHV)



8

e Verwaltungsvorschriften zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (VV-ThürGemHV)
e Verwaltungsvorschriften über die Muster zur Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung

(VV-Mu-ThürGemHV)
e Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltsplane der Gemeinden

(Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik - VV GemHaushaltssyst.)
e Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise
e Thüringer Verordnung über die Genehmigungsfreiheit kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
e Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG)
e Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG)

Haushaltssatzung

Gemäß $ 55 ThürKO hat die Gemeinde Rippershausen jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu

erlassen.
Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

e des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben
des jeweiligen Haushaltsjahres,

e des Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investi-

tionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
e des Gesamtbetrages der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtun-

gen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-

rungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
e die Abgabesätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,
e des Höchstbetrages der Kassenkredite.

Sie kann zusätzliche Vorschriften enthalten, die sich auf weitere Einnahmen und Ausgaben
und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt, ggf. rückwirkend, mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt
für das Haushaltsjahr (=Kalenderjahr).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan enthält gemäß $ 56 ThürKO alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufga-
ben der Gemeinde Rippershausen voraussichtlich

® zu erwartenden Einnahmen,
e zu leistenden Ausgaben,
e benötigten Verpflichtungsermächtigungen.
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Bei der Erstellung des Haushaltsplanes sind bestimmte Veranschlagungsgrundsätze (z.B. Brut-

toprinzip, Kassenwirksamkeitsprinzip) zu beachten.

Der Haushaltsplan muss unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ein-

nahme- und ausgabeseitig ausgeglichen sein.

Der Stellenplan für Beamte und Bedienstete der Gemeinde Rippershausen ist Teil des Haus-

haltplanes.

Für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Rippershausen ist der Haushaltsplan verbindlich.

Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgeho-
ben.

Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Ei-

genbetriebe bleiben unberührt.

Im Interesse der Haushaltsklarheit ist der Haushaltsplan in zwei Teile gegliedert:

e Verwaltungshaushalt - Hier werden die Einnahmen und Ausgaben der laufenden Ver-

waltung geplant, die keine Veränderungen im Vermögen der Gemeinde Rippershausen
bewirken.

e Vermégenshaushalt - Hier werden Einnahmen und Ausgaben geplant, die Auswirkun-

gen auf das Gemeindevermögen haben (investive Maßnahmen).

Allen Überlegungen bei der Aufstellung und Durchführung des Haushaltsplanes sind folgende
Grundsätze der kommunalen Haushaltswirtschaft voranzustellen:

1. Stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung (§ 53 Abs. 1 ThürKO),
2. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 53 Abs. 2 ThürKO),
3. Haushaltsausgleich (§ 53 Abs. 3 ThürKO),
4. Grundsätze der Einnahmebeschaffung (§ 54 ThürKO).

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 ThürGemHV ist dem Haushaltsplan unter anderem als Anlage ein Vor-
bericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung
der Haushaltswirtschaft geben. Dabei ist insbesondere auf größere Investitionen und Investi-

tionsförderungsmaßnahmen, die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten
sowie der Rücklage und der Kassenlage einzugehen.
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Der Vorbericht soll den komplexen Haushaltsplan erläutern und die Beschäftigung mit der

schwierigen und umfangreichen Materie erleichtern. Ziel ist es, das umfangreiche Zahlenwerk
des Haushaltsplanes und seine Grundlagen verständlich darzustellen. Im Vorbericht wird der
Zustand der Gemeindefinanzen beschrieben, auf Probleme wird hingewiesen und die finanzi-
ellen Möglichkeiten der Gemeinde werden kurz erläutert.

Zunächst werden einige Ausführungen zu der Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und

Ausgabearten und des Vermögens der dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushalts-

jahre gegeben (§ 3 Nr. 1 ThürGemHV).

Im Anschluss daran wird ein ausführlicher Überblick über die Haushaltswirtschaft der Ge-
meinde im Haushaltsjahr 2023 gegeben.
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2. Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung mit dem dazugehörigen Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde durch
den Gemeinderat der Gemeinde Rippershausen am 16.03.2021 beschlossen.

Nach rechtsaufsichtlicher Genehmigung durch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen am

30.04.2021 und der Veröffentlichung im Amtsblatt am 26.06.2021 trat die Haushaltssatzung
rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rippershausen enthielt im Jahr 2021 keine genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile, sodass sie durch die Untere Rechtsaufsichtsbehörde mit den
beschlossenen Beträgen bestätigt wurde.

Da im Jahr 2021 die laufenden Einnahmen nicht für die notwendigen Ausgaben des Verwal-

tungshaushaltes ausreichten, war zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes die Planung ei-
ner Zuführung vom Vermögenshaushalt (= umgekehrte Zuführung) in Höhe von 11.900 € not-

wendig (HHst. 91000.28000). Im Ergebnis war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in

Höhe von 519.637,72 € möglich (Hhst. 91000.86000).

Der Haushaltsplan 2021 umfasste im Verwaltungshaushalt ein Volumen in Höhe von
1.031.300 €. Dem gegenüber belief sich das Jahresergebnis auf 1.576.847,59 €.

Gegenüber dem Planansatz waren bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen in Höhe von

518.653,96 € (Hhst. 90010.00300) zu verzeichnen. Dies ergab sich zum großen Teil durch

Nachveranlagungen aus Vorjahren. Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer fiel die

Gewerbesteuerumlage mit insgesamt 77.469,26 € deutlich höher als geplant aus (Hhst.
90020.81000).
Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden 6.810,89 € weniger eingenommen als ge-
plant (Hhst. 90010.01200).

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.11.2020 wurde die Hundesteuer erhöht. So beträgt die
Hundesteuer ab dem 01.01.2021 für den 1. Hund 80 € und für jeden weiteren Hund 100 €. Für

Hunde, die als gefährlich eingestuft werden, beläuft sich die Hundesteuer ab dem 01.01.2021
auf 400 €. Für Hundehalter, die einen Nachweis über einen VDH-Hundeführerschein oder ei-
nen gleichwertigen Nachweis vorlegen, beträgt die Steuer die Hälfte der jeweils festgelegten
Beträge. Im Ergebnis wurden 9.570 € eingenommen (Hhst. 90010.02200).

Das Land Thüringen gewährte den Thüringer Kommunen im Jahr 2021 Steuerstabilisierungs-
zuweisungen nach 8 2a ThiirStaKoFiG in Höhe von 80 Mio. Euro zum Ausgleich der Verluste
der kommunalen Steuereinnahmen im Jahr 2021 im Zusammenhang mit der Corona-Pande-
mie.
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Für die Gemeinde Rippershausen ergaben sich Einnahmen in Höhe von 49.307,06 € (Hhst.
90020.06101).

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden vom 22. Dezember
2020 (GVBl. S. 678) erhielten kreisangehörige Gemeinden 2021 eine pauschale Zuweisung in

Höhe von 200 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde. Die Gemeinde

Rippershausen hat eine Zuweisung in Höhe von 50.000 € erhalten (Hhst. 90020.06102).

Gemäß § 22c ThürFAG erhielten Gemeinden, deren Einwohnerzahl zum 31. Dezember des

dem Finanzausgleichsjahr vorvergangenen Jahres im Verhältnis zum Gemeindegebiet nach
dem Gebietsstand zu Beginn des Ausgleichsjahres den Landesdurchschnitt unterschreiten, ab
dem Jahr 2021 Finanzzuweisungen zum Ausgleich hierdurch bedingter Belastungen.
Der Gemeinde Rippershausen wurde ein Sonderlastenausgleich in Höhe von 4.551,92 € ge-
währt (Hhst. 90020.06103).

Zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Aussetzung der Elternbeitragspflicht in

der Kindertageseinrichtung während der Corona-Pandemie hat die Gemeinde für den Zeit-
raum vom 01.01.2021 bis 31.05.2021 einen Landeszuschuss gemäß § 30a ThiirKigaG in Höhe

von 7.130,00 € erhalten (Hhst. 46400.17120).

Die Personalausgaben beliefen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 107.701,00 €. Das

waren 4.799,00 € weniger als ursprünglich geplant.

Der Bauunterhalt für das gemeindeeigene Gebäude „Im Dorf 19" belief sich auf insgesamt
1.179,78 € (Hhst. 88010.50000). Dabei wurden Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Hei-

zung durchgeführt.

Für die technische Ausstattung der Feuerwehr fielen Ausgaben in Höhe von 3.500,98 € an

(Hhst. 13000.52000). Es wurden u. a. ein Hydrantenstandrohr und Handleuchten angeschafft.

Beim Fahrzeugunterhalt für den Bauhof waren Überschreitungen in Höhe von 4.590,05 € zu

verzeichnen (Hhst. 77100.55000). Diese ergaben sich durch einen hohen Reparaturaufwand
für die Gemeindefahrzeuge und Geräte sowie erhöhte Kraftstoffpreise.

Die Ausgaben für die Schutzbekleidung der Feuerwehr ergeben zum Jahresende 6.300 €, wo-
bei ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 1.669,55 € gebildet und die Ausgabeermächtigung
ins Folgejahr übertragen wurde (Hhst. 13000.56000). Die Ausgaben wurden allesamt über

Spenden finanziert (Hhst. 13000.17800).

Aufgrund der Erhebung von Negativzinsen für Guthaben bei Banken und Sparkassen und stei-

gender Kontoführungsgebühren fielen bei den Konto- und Depotgebühren Ausgaben in Höhe

von 4.016,17 € an (HhSt. 03300.65800).
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Der Zuschuss an das DRK für die Betreibung der Kindertageseinrichtung „Schlumpfenland" be-

trug im Jahr 2021 insgesamt 222.607,56 € (Hhst. 46400.71800). Für das Jahr 2020 hat die Ge-
meinde vom DRK eine Rückzahlung des Zuschusses in Höhe von 11.200,77 € erhalten (Hhst.
46400.15010).

Die Kreisumlage belief sich im Jahr 2021 auf 286.180,19 € (Hhst. 90020.83200), die Kostener-

stattung an die Stadt Meiningen auf 135.465,00 € (HHst. 90020.83230).
Die Finanzausgleichsumlage, die die Gemeinde an das Land zahlen muss, betrug 63.639,00 €

(Hhst. 90020.83100).

Aufgrund höherer Einnahmen, vor allem bei den Steuern und Zuweisungen, sowie Ausgaben-
minderungen war die Zuführung vom Vermögenshaushalt nicht notwendig und wurde letzt-
endlich im Ergebnis sogar einen Überschuss von 519.637,72 € im Verwaltungshaushalt er-

reicht (Hhst. 91000.86000).
Dieser liegt deutlich über der vorgeschriebenen Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Til-

gung in Höhe von 39.100 €.

Der Vermögenshaushalt war mit einem Gesamtvolumen von 272.400 € geplant und schloss
im Jahresergebnis mit 652.521,41 € ab.

Durch den Verkauf von zwei Baugrundstücken in Melkers und zwei weiteren Flächen konnten
Einnahmen in Höhe von 32.666,41 erzielt werden (Hhst. 88110.34010).

Eine allgemeine investive Zuweisung hat die Gemeinde in Höhe von 23.651,55 € (Hhst.
91000.36100) erhalten. Gemäß dem Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffen-
sive 2021 bis 2024 erhielten Städte und Gemeinden im Jahr 2021 die Zuweisung in Höhe von

27,99 € je Einwohner.

Für Sanierungsarbeiten einer Dachgeschosswohnung im Verwaltungsgebäude fielen Ausga-
ben von insgesamt 15.477,85 € an (Hhst. 06000.94000).

Im Haushaltsjahr 2021 wurden 39.005,86 € für die laufenden zwei Kommunalkredite verwen-
det (Hhst. 91000.97780).

Aufgrund der hohen Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt konnten der allgemeinen Rück-

lage Mittel in Höhe von 438.815,91 € zugeführt werden (Hhst. 91000.91000).

Die Gemeinde Rippershausen benötigte im Haushaltsjahr 2021 keinen Kassenkredit.
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3. Haushaltsdurchführung 2022

Der Gemeinderat der Gemeinde Rippershausen hat in seiner Sitzung am 22.02.2022 die Haus-

haltssatzung mit dem dazugehörigen Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

Nach rechtsaufsichtlicher Genehmigung durch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen am

14.04.2022 und der Veröffentlichung im Amtsblatt am 23.04.2022 trat die Haushaltssatzung
rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Das Haushaltsvolumen umfasste folgende Werte:

Plan 2022

in EUR

Verwaltungshaushalt Einnahmen 1.129.200
1.129.200Ausgaben

Vermögenshaushalt Einnahmen 342.800

Ausgaben 342.800

Einnahmen 1.472.000Gesamtvolumen

Ausgaben 1.472.000

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rippershausen enthielt im Jahr 2022 keine genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde in Höhe von 31.600 € geplant (Hhst.

91000.86000).
Die Zuführung soll nach § 20 Abs. 1 ThürGemHV mindestens so hoch sein, dass die ordentliche

Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Diese belief sich auf 2.300 € und liegt somit deut-
lich über der geforderten Mindestzuftihrung.

Die geplanten Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer erhöhten sich ge-

genüber dem Vorjahr um 10.000 € auf 290.000 € (Hhst. 90010.01000).



15

Die geplanten Gewerbesteuereinnahmen stiegen um 150.000 € auf 400.000 € (Hhst.
90010.00300). Die Gewerbesteuerumlage wurde dementsprechend mit 60.000 € geplant
(Hhst. 90010.81000).

Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Rippershausen Stabilisierungszuweisungen aufgrund der
Corona-Pandemie in Höhe von insgesamt 101.550,75 € erhalten (Hhst. 90020.06101).
Im Jahr 2021 betrug diese 49.307,06 €. Im Jahr 2022 war keine Ausgleichszahlung vorgesehen.

Gemäß § 22 c ThürFAG können Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte ab

dem Jahr 2021 Finanzzuweisungen zum Ausgleich hierdurch bedingter Belastungen erhalten.
Dieser Sonderlastenausgleich wurde in Höhe von 4.500 € veranschlagt (HHst. 90020.06104).

Die Friedhofsgebühren stiegen im Vergleich zu 2021 um 1.500 € und wurden mit 4.000 € ge-
plant (Hhst. 75000.11100). Die Friedhofsgebühren wurden neu kalkuliert und der Gemeinde-
rat hat am 16.11.2021 eine neue Friedhofsgebührensatzung beschlossen.

Die Personalausgaben stiegen gegenüber dem Vorjahr um 9.000 € auf 121.500 €.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand betrug im Jahr 2022 224.300 € und erhöhte
sich somit um 46.800 €.

Der Bauunterhalt im Verwaltungsgebäude stiegt um 2.000 € (Hhst. 06000.50000). Es waren
Malerarbeiten im Treppenhaus und der Austausch von Rauchmeldern vorgesehen.

Für Baumpflegearbeiten im Gemeindegebiet wurden 5.000 € in den Haushaltsplan aufgenom-
men (Hhst. 58000.51530).

Da viele Verkehrsschilder im Gemeindegebiet veraltet und teilweise kaum zu lesen sind, wur-
den für die Anschaffung neuer Schilder 3.000 € im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt (Hhst.
63000.51100).

Der Bauunterhalt für das Bürgerhaus in Solz wurde in Höhe von 14.000 € bereitgestellt (Hhst.
76010.5000). Vorgesehen waren Reparaturarbeiten an den Fenstern sowie der Anstrich der
Fassade.

Im Bürgerhaus war die Anschaffung von Tischen und Stühlen vorgesehen. Die Kosten wurden
in Höhe von 5.000 € im Haushaltsplan veranschlagt (Hhst. 76010.52000).

Der Zuschuss an das DRK zur Betreibung der Kindertageseinrichtung (Hhst. 46400.71800) er-
höhte sich von 223.500 € auf 238.000 €. Eine Rückzahlung vom DRK für das Jahr 2021 wurde
in Höhe von 22.000 € veranschlagt (Hhst. 46400.15010).
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Die Kreisumlage erhöhte sich um 12.800 € und wird mit 299.000 € veranschlagt (Hhst.

90020.83200). Die Finanzausgleichsumlage, die die Gemeinde an das Land zahlen muss, ver-

ringerte sich dagegen um 45.600 € auf 18.100 € (Hhst. 90020.83100).

Der Kostenersatz für die erfüllten Gemeinden wurde in Höhe von 133.000 € geplant (Hhst.
90020.83230).

Der Vermögenshaushalt 2022 hatte insgesamt ein Volumen von 342.800 €.

Die größte Einnahmequelle des Jahres 2022 waren die Zuweisungen vom Land für die Stra-

ßenausbaubeiträge in Höhe von 274.200 € (Hhst. 63000.36100).
Geplant war die Abrechnung der Straßenbaumaßnahmen "„Rhönpforte" und die Straße „Im

Dorf" in Rippershausen.

Für den Einbau von Digitalfunk in zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr war eine Landeszu-

weisung in Höhe von 8.500 € eingeplant (Hhst. 13000.36100).

Gemäß § 1 des Thüringer Gesetzes für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024
erhalten kreisangehörige Gemeinden und Städte in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024
eine allgemeine investive Zuweisung in Höhe von 27,99 € je Einwohner. Für die Gemeinde

Rippershausen wurde dementsprechend im Jahr 2022 eine Investitionspauschale in Höhe von

23.500 € veranschlagt (Hhst. 91000.36100).

25.000 € waren für einen Fassadenanstrich am gemeindeeigenen Gebäude „Im Dorf 32" vor-

gesehen (Hhst. 06000.94000).

Für die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz wurden 20.000 € bereitgestellt (Hhst.
46010.93500).

Für den Umbau des Sportlerheimes in Melkers wurden Planungskosten in Höhe von 5.000 €
in den Haushalt eingestellt (Hhst. 56000.94500). Aus dem Jahr 2021 war ein Haushaltsausga-
berest in Höhe von 15.000 € vorhanden.

20.000 € standen für die Umgestaltung des Freibadgeländes zur Verfügung (Hhst.

57020.94000).

Für Planungsleistungen zum Bau eines Radweges zwischen Solz-Rippershausen-Melkers wur-

den 50.000 € bereitgestellt (Hhst. 59010.94500). Aus dem Jahr 2021 wurde ein Haushaltsaus-

gaberest in Höhe von 15.000 € übertragen.

Die Planungsleistungen zum Ausbau des „Mühlweges" in Solz und einem Stichweg im Wohn-

gebiet „Hohlfeld" in Melkers wurden im Haushaltsplan in Höhe von 25.000 € veranschlagt
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(Hhst. 63000.94500). Aus dem Jahr 2021 stand noch ein Haushaltsausgaberest in Höhe von

32.600,82 € zur Verfügung.

Im Bauhof (Hhst. 77100.93500) soll ein Salzsilo und eine Rüttelplatte angeschafft werden. Da-
für standen insgesamt 30.000 € zur Verfügung.

Die laufende ordentliche Tilgung für den Kommunalkredit wurde mit 2.300 € eingeplant (Hhst.
91000.97780).
Eine außerordentliche Tilgung wurde in Höhe von 122.000 € geplant (Hhst. 91000.97790). Da-
mit sollte der Kredit bei der BayernLABO vollständig getilgt werden.

Im Haushaltsplan war eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 29.000 € vorge-
sehen (Hhst. 91000.91000).

Die Gemeinde Rippershausen benötigte im Haushaltsjahr 2022 keinen Kassenkredit.
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Haushaltsjahr 2023

4.1. Allgemein

Der 1. Entwurf des Haushaltsplans 2023 lag dem Gemeinderat am 24.01.2023 vor.

Im Vorfeld waren Abstimmungen mit dem Bürgermeister und den verschiedenen Geschäfts-
bereichen erforderlich.

Die Gemeinde ist in Zukunft weiterhin angehalten, zur Sicherung des Haushaltausgleichs eine

strenge Haushaltsdisziplin zu wahren und den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit umzusetzen.

Nachdem die im Frühjahr 2020 begonnene Corona-Pandemie unser Leben maßgeblich beein-
flusst hat, sind Anfang 2022 mit dem Ukraine-Konflikt weitere wesentliche Ereignisse einge-
treten, die großen Einfluss auf Welt- und Kommunalpolitik sowie auf die Bürger und Unter-
nehmen haben.

Pandemiebedingt stand auch im Jahr 2022 Personal langfristig krankheitsbedingt nicht zur

Verfügung. Projekte und Baumaßnahmen konnten teilweise nur zeitverzögert oder gar nicht

begonnen werden. Zusätzlich führte der Krieg in der Ukraine zu einer hohen Inflation und ei-

ner weitreichenden Energiekrise. Die Auswirkungen sind im Haushaltsplan 2023 deutlich spür-
bar.

Der Haushaltsplan 2023 wird ausgeglichen vorgelegt.
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4.2. Gesamtübersicht

Der Gesamthaushalt umfasst 3.905.500 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht er sich um

265,3 %.

Der Verwaltungshaushalt umfasst 1.645.300 € und steigt damit gegenüber 2022 um 45,7 %.

Lohnkosten- und deutliche Preissteigerungen führen grundsätzlich zum Anstieg des

Verwaltungshaushalts. Allerdings müssen diese Kosten auch durch Einnahmen finanziert
werden können.

Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 2.260.200 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr
um 659,3 %.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes zeigt sich in den letzten Jahren schwankend.

Die Möglichkeit, aus eigener Kraft Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können, hängt in

entscheidenden Maße von der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen, den Steuereinnahmen und den Zuschüssen vom Land ab. Die Investitionen müssen

entweder über die Rücklage oder durch Kredite finanziert werden.
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4.3 Verwaltungshaushalt

4.3.1. Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Abw. 2023 ggü.HGr. Bezeichnung RE 2021 Plan 2022 Plan 2023
2022

rwaltungshaushalt D in TE in TE in T€ in TEVe

Steuern, allgemeine
1.370,9 899,0 1.394,8 495,8

Zuweisungen
0

Einnahmen aus

Verwaltung und Betrieb 175,2 199,3 220,1 20,81

Sonstige
30,7 30,9 30,4 - 0,5Finanzeinnahmen

2

Summe: 1.576,8 1.129,2 1.645,3 516,1

Einnahmearten des Verwaltungshaushalts
2%

# Steuern, allgemeine Zuweisungen (HGr. 0)
» Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (HGr. 1)
» Sonstige Finanzeinnahmen (HGr. 2)
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Entwicklung einzelner Einnahmearten
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4.3.1.1. Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung" *

Vom 25. bis 27. Oktober 2022 fand die 163. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen"
statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2027.

Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine,
vor allem des Stopps russischer Gaslieferungen nach Deutschland und der aufgrund dessen
massiv gestiegenen Energiepreise, haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten gegen-
über den Annahmen der Steuerschätzung im Mai deutlich verschlechtert. Insbesondere das

private Konsumverhalten wird durch die mit den Preisanstiegen verbundenen Kaufkraftver-
luste deutlich gedämpft, auch die Industrieproduktion ist negativ betroffen. Im Winterhalb-

jahr 2022/23 wird daher von einem leicht rückläufigen realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus-

gegangen, sodass im Jahr 2023 insgesamt ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität
erwartet wird.

Im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bezüglich der Entwicklung des

preisbereinigten BIP dürften sich allerdings die für die Steuerschätzung maßgeblichen nomi-

nalen Bezugsgrößen, wie das nominale BIP, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unterneh-
mens- und Vermögenseinkommen besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert. So
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dürften die Preissteigerungen insgesamt infolge der Energiepreisanstiege noch einmal stärker
ausfallen als im Frühjahr angenommen. Für das Jahr 2024 wird in der Herbstprojektion davon

ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erholt und auf den Wachstumspfad zurückkehrt.
In den Jahren 2025 und 2026 wird von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Früh-

jahrsprojektion angenommen.
Insgesamt ergibt sich so für den gesamten Schätzzeitraum ein Niveau der für die Steuerschät-

zung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschrei-

bungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung (außer den Unter-
nehmens- und Vermögenseinkommen, die in den Jahren 2023 und 2024 leicht niedriger lie-

gen).

in die aktuelle Prognose wurden steuerrechtliche Änderungen des Jahres 2022 einbezogen,
insbesondere die damals noch nicht rechtskräftigen Maßnahmen aus den ersten beiden Ent-

lastungspaketen. Die finanziellen Auswirkungen dieser Änderungen mindern das erwartete
Aufkommen insbesondere in 2022 und in 2023 deutlich. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen,
dass sich einige der vom Bundeskabinett beschlossenen umfangreichen steuerlichen Entlas-

tungsmaßnahmen (drittes Entlastungspaket) zur Zeit der Steuerschätzung noch im Gesetzge-
bungsverfahren befanden und daher nicht in der Steuerschätzung berücksichtigt wurden. De-
ren Umsetzung wird die Steuereinnahmen in den Jahren ab 2023 gegenüber den vorgelegten
Ergebnissen erheblich mindern.

Abweichung des Ergebnisses der Steuerschätzung November 2022
vom Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2022
in Mrd. Euro
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Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" erwartet in den Jahren 2022 bis 2027 - trotz prognosti-
zierter Rezession für das kommende Winterhalbjahr - weiter ansteigende Steuereinnahmen.
Diese Erwartungen werden getragen von einer soliden Ausgangsbasis mit einem robusten Ar-
beitsmarkt und in der Summe weiter steigenden Unternehmensgewinnen. Die gemäß Herbst-

projektion unterstellte wiedereinsetzende konjunkturelle Erholung ab dem 2. Quartal 2023
wirkt sich entsprechend positiv auch auf die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen aus.

Allerdings sind die Ergebnisse der Steuerschätzung sowie die ihr zugrunde liegende Herbst-

projektion mit hoher Unsicherheit behaftet. Aufgrund der geopolitisch schwierigen Lage be-
stehen Abwärtsrisiken hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung mit entsprechenden ne-

gativen Auswirkungen auf das Steueraufkommen.

Nach Einschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes können die Städte und Ge-
meinden auf Basis der November-Steuerschätzung in 2022 mit einem Steueraufkommen in

Höhe von 132,4 Mrd. Euro rechnen. Das Ergebnis fällt damit um 5 Mrd. Euro besser aus, als
bei der vorhergehenden Steuerschätzung angenommen. In den Folgejahren setzt sich diese

gute Entwicklung fort.

Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer erholt sich auch in 2022 nochmals deutlich, was auch auf Nachzahlungen
aus dem Corona-Jahren zurückzuführen ist. Trotz Rezession wird auch für die kommenden
Jahre ein moderates Wachstum erwartet.

Grundsteuer B

Für die kommenden Jahre wird eine Wachstumsrate von 1,1 Prozent angenommen.

Sonstige Gemeindesteuern
Die sonstigen Gemeindesteuern, insbesondere die Vergnügungs- und Übernachtungssteuern,
haben den Corona-Einbruch kompensiert. Für das Jahr 2023 wird eine Wachstum um 6 Pro-

zent prognostiziert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Jahr 2022 leicht ansteigend erwartet
und wird auch in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2022 rückläufig angenommen, was aber

vor allem auf befristete Maßnahmen im vergangenen Jahr zurückzuführen ist, wo die Umsatz-
steuer als Transferweg auserkoren wurde. Die Schätzungen für 2023 liegen bei 8,2 Mrd. Euro

und für 2024 bei 8,0 Mrd. Euro.
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Nach Auffassung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes ist hierbei zu beachten, dass
die Steuerschätzung nicht auf die Ausgabenentwicklung schaut, welche extreme Mehrkosten

bringen wird. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hat auch große Auswirkungen
auf die Kommunalfinanzen, die durch explodierende Energiepreise, steigende Sozialausgaben,
massiven Investitionsbedarf auf der Seite der Kommunen geprägt sein werden. Die Tariffor-

derungen werden die Kommunen zusätzlich mehr kosten. Auch die Finanzierung der Entlas-

tungspakete wirkt belastend durch milliardenschwere Steuerverluste.

Regionalisiertes Ergebnis für Thüringen

Aus der Schätzung ergeben sich für den Freistaat Thüringen für das Jahr 2022 Mehreinnah-
men in Höhe von 750 Mio. Euro gegenüber dem bisherigen Ansätzen des Haushaltsjahres. Im

Vergleich zur letzten Steuerschätzung ergibt dies ein Plus von 276 Mio. Euro.

Für das Jahr 2023 können die bisherigen Einnahmeerwartungen der Thüringer Kommunen ge-
ringfügig um 70 Mio. Euro angehoben werden. Für die Jahre 2024 bis 2026 werden Mehrein-
nahmen in Höhe von 255 Mio. Euro, 407 Mio. Euro bzw. 384 Mio. Euro erwartet.

Insgesamt werden für Bund, Länder und Gemeinden für die Jahre 2022 bis 2026 Mehreinnah-
men von 126 Mio. Euro im Vergleich zur Steuerschätzung im Mai 2022 prognostiziert. Darin

sind jedoch nur einige steuerlich wirksame Maßnahmen aus dem Entlastungspaket Ill der Bun-

desregierung berücksichtigt. Allein aus dem Inflationsausgleichgesetz sind Minderreinnahmen
von ca. 12 Mill. Euro in 2023 und ca. 27 Mill. Euro in 2024 zu erwarten.

* Quellen:

1) Bundesministerium der Finanzen, Monatsbericht 11.2022

2) Information des Gemeinde- und Städtebundes zu den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2022 vom 02.11.2022
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Die größten Einnahmepositionen des Verwaltungshaushaltes stellen die Steuern und allge-
meine Zuweisungen (eigene Steuern und Steuerbeteiligungen) dar. Dies zeigt die große Ab-

hängigkeit der Handlungsfähigkeit der Gemeinde Rippershausen von den Steuereinnahmen.

Die o. g. Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" sind immer auf die regionalen
Verhältnisse hin zu bewerten.

Die Einnahmen der Gemeinde Rippershausen wurden daher anhand der Vorjahreswerte so-

wie unter Einbeziehung der Steuerschätzung vom Oktober 2022 ab 01.01.2023 wie folgt an-

gepasst:

Abw. 2023 ggü.Plan 2022 Plan 2023Gemeindesteuern (HGr. 0) L RE 2021
2022

in€ in€ in€ in€Bezeichnung
-Grundsteuer A 7.010,71 7.000 7.000

Grundsteuer B 88.257,43 88.000 89.000 1.000

Gewerbesteuer 768.653,96 400.000 800.000 400.000

Hundesteuer 9.570,00 9.500 9.200 300

Anteil an der Einkommensteuer 290.341,73 290.000 310.000 20.000

Anteil an der Umsatzsteuer 103.189,11 100.000 100.000 -

Summe 1.267.022,94 894.500 1.315.200 420.700

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung wird die Steuerkraft einer Kommune im Durch-

schnitt der letzten drei vorvergangenen Jahre unter Anwendung eines fiktiven Hebesatzes zu-

grunde gelegt.

In der Gemeinde Rippershausen wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der

Hebesatz der Gewerbesteuer im Jahr 2020 auf das geforderte Niveau der fiktiven Hebesätze
nach § 10 Abs. 2 ThürFAG angehoben und auf die folgenden Hebesätze erhöht:

1. Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 310v.H.
(Grundsteuer A)

2. Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H.

3. Gewerbesteuer 395 v. H.

Die Gewerbesteuereinnahmen hängen maßgeblich von den Gewinnen der ortsansässigen Ge-

werbetreibenden ab und zeigten sich in den vergangenen Jahren sehr schwankend.
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Im Jahr 2020 wurden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 337.262,02 € vereinnahmt.

Das Jahr 2021 schloss mit einem Ergebnis von 768.653,96 € ab. Der Planansatz für die Gewer-
besteuereinnahmen in Höhe von 250.000 € wurde deutlich übertroffen.

Im Jahr 2022 ging man bei Haushaltsplanaufstellung von Einnahmen in Höhe von 400.000 €
aus. Auch im Jahr 2022 werden die Erwartungen deutlich überschritten.

Für 2023 wird mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 800.000 € gerechnet.

Ziel sollte es sein, das Niveau in den künftigen Jahren weiter zu steigern und gegebenenfalls
mehr Gewerbe anzusiedeln.

Gewerbesteuer
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Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 10.11.2020 gelten seit dem Jahr 2021 die folgenden
Hundesteuersätze:

Für den ersten Hund 80 € und für jeden weiteren Hund 100 €. Für Hundehalter, die einen
Nachweis über einen VDH-Hundeführerschein oder einen gleichwertigen Nachweis vorlegen,
beträgt die Steuer die Hälfte der jeweils festgelegten Beträge.

Die Einnahmen werden in Höhe von 9.200 € geplant (Hhst. 90010.02200).
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Neben den eigenen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteu-
ern) mit insgesamt 905.200 € größte Einnahmequelle des Verwaltungshaushaltes stellen die

Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) die zweit-

größte Einnahmequelle mit 410.000 € dar.

Bei den Steuerbeteiligungen aus Einkommens- und Umsatzsteuer ist ein stetiger Anstieg er-
kennbar.

Infolge der Corona-Pandemie waren bei den Einkommensteuereinnahmen im Jahresergebnis
2020 Mindereinnahmen von ca. 12.900 € zu verzeichnen. Im Jahr 2021 liegen die Einnahmen
mit ca. 290.300 € etwa 10.300 € über dem Haushaltsansatz. Für 2022 und auch für 2023 wer-
den wieder Mehreinnahmen erwartet. In diesem Jahr wurden 310.000 € eingeplant (Hhst.
90010.01000).

Bei der Umsatzsteuerbeteiligung (HhSt. 90010.01200) ergaben sich im Jahr 2020 gegenüber
dem Planansatz von 100.000 € Mehreinnahmen in Höhe von ca. 12.200 €.
Im Jahr 2021 konnte das Haushaltssoll nicht erfüllt werden.
Für 2022 wurde gemäß der Steuerschätzung und unter Berücksichtigung des reduzierten Ver-

teilungsschlüssels der Umsatzsteuerbeteiligung ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in

Höhe von 100.000 € erwartet. Im Ergebnis konnte der Planansatz fast erreicht werden. Aus
diesem Grund werden die Einnahmen erneut mit 100.000 € veranschlagt.

Anteil Einkommenssteuer

320.000
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170.000

| | j120.000 i
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Schlüsselzuweisung

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz ist Grundlage für die Zuweisungen des Landes an die
Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.
Ab dem Jahr 2016 wurde der Kommunale Finanzausgleich in Teilbereichen geändert. Die Be-

rechnung der Schlüsselzuweisung erfolgt nunmehr unter Anwendung eines erhöhten Kinder-
ansatzes (bislang 4,5-fache der Kinder zwischen 0-6 Jahre, neu 6,7-fache) und führt damit zur

Anrechnung von mehr Einwohnern.
Innerhalb der Finanzausgleichsmasse werden die Gesamtschlüsselzuweisung für die Kommu-
nen die Sonderlastenausgleiche, der Mehrbelastungsausgleich sowie der Landesausgleichs-
stock finanziert.
Der Landesausgleichsstock und die Sonderlastenausgleiche stehen aber nur einem begrenzten
Empfängerkreis zur Verfügung.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich für die einzelne Gemeinde im Verhältnis zu

den anderen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft und ihrem auf die Einwohner bezogenen Fi-

nanzbedarf, ausgedrückt durch die Bedarfsmesszahl ($ 9 ThürFAG). Die Bedarfsmesszahl

ergibt sich aus dem Gesamtansatz multipliziert mit dem Grundbetrag (rechnerische Größe).
Der Gesamtansatz errechnet sich durch den Haupt- und den Kinderansatz.
Gemäß § 9 ThürFAG wird der Hauptansatz durch einen Vomhundertsatz (Hauptansatzstaffel)
bezogen auf die Einwohnerzahl errechnet. Im Rahmen dieser Hauptansatzstaffel wird inner-
halb der Gemeindegrößenklasse unter Zugrundelegung der tatsächlichen Einwohnerzahl li-

near interpoliert.
Ab dem Jahr 2018 wurde die Berechnung der Hauptansatzstaffel verändert und ab dem Jahr
2020 nochmals angepasst. Damit soll dem höheren Finanzbedarf von größeren Städten und

Gemeinden Rechnung getragen werden.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung wird die Steuerkraft einer Kommune im Durch-
schnitt der letzten drei vorvergangenen Jahre unter Anwendung eines fiktiven Hebesatzes zu-

grunde gelegt.

Als Ergebnis des hohen Steueraufkommens und des neuen Finanzausgleichs erhält die Ge-
meinde Rippershausen bereits seit 2012 keine Schlüsselzuweisung.

Stabilisierungszuweisung

im Jahr 2020 hat die Gemeinde Rippershausen Stabilisierungszuweisungen aufgrund der
Corona-Pandemie in Höhe von insgesamt 101.550,75 € erhalten (Hhst. 90020.06101).
Im Jahr 2021 betrug diese 49.307,06 €.

Im Jahr 2023 sind wie bereits 2022 keine Ausgleichszahlungen vorgesehen.
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Zuweisung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden vom 22. Dezember
2020 (GVBI. S. 678) haben kreisangehörige Gemeinden 2021 und 2022 eine pauschale Zuwei-

sung in Höhe von 200 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde erhalten.
Nachdem der Thüringer Landeshaushalt Ende Dezember 2022 beschlossen wurde, erhalten
die Gemeinden nunmehr 300 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner.
Die Zuweisung wurde in Höhe von 75.000 € eingeplant (Hhst. 90020.06102).

Sonderlastenausgleich für Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte

Gemäß § 22 c ThürFAG können Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte ab

dem Jahr 2021 Finanzzuweisungen zum Ausgleich hierdurch bedingter Belastungen erhalten.
Dieser Sonderlastenausgleich wird in Höhe von 4.600 € veranschlagt (Hhst. 90020.06104).
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4.3.1.2. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Einnahmen aus Verwaltung undu Abw. 2023
RE 2021 Plan 2022 Plan 2023

Betrieb (HGr. 1) 2 ggü. 2022

in T€ in TE in T€ in TEBezeichnung

Gebühren und ähnliche Entgelte 4,3 4,5 4,5

Verkauf, Mieten, Pachten 26,6 28,0 27,1 0,9

sonst. Verw.- u. Betriebseinnahmen 18,2 30,8 23,7 7,1

Erstattungen v. Ausg. des VWH 28,9 36,7 40,7 4,0

Innere Verrechnungen 23,8 23,8

Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke

97,1 99,3 100,3 1,0

Summe: 175,1 199,3 220,1 20,8

Im Vergleich zum Vorjahr werden bei den Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Minderein-
nahmen von 20.800 € prognostiziert.

Zu den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb gehören:

A. Einnahmen aus Gebühren, Sondernutzungen, Kostenersatz Feuerwehr und ähnlichen Ent-

gelten (Gruppierungsnr. 10-12

Die Verwaltungsgebühren, die Friedhofsgebühren sowie weitere Entgelte sind in den jeweili-
gen Gebührensatzungen- bzw. Verordnungen geregelt.
Das Aufkommen an gemeindlichen Gebühren ist ein nicht unerheblicher Einnahmebereich.

An dieser Stelle muss auf die Grundsätze des § 54 ThürKO hingewiesen werden.

Nach den Einnahmebeschaffungsgrundsätzen des § 54 ThürKO hat eine Gemeinde die zur Er-

füllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen

1. soweit vertretbar und geboten aus besonderen Entgelten für die von ihr erbrachten

Leistungen,
2. im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen,

und aus

3. Krediten
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aufzubringen.
Gemäß der landesgesetzlichen Regelung sind die besonderen Leistungsentgelte in Form von
Gebühren und Beiträgen vor den Einnahmen aus Steuern und Krediten heranzuziehen.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb beinhalten zum größten Teil die Einnahmen aus
Gebühren und ähnlichen Entgelten. Diese sollten nach den kommunalrechtlichen Haushalts-

grundsätzen vorrangige Einnahmequelle und kostendeckend sein.

Die Friedhofsgebühren werden wie im Vorjahr mit 4.000 € geplant (Hhst. 75000.11100). Die

Friedhofsgebühren wurden in 2021 neu kalkuliert. Am 16.11.2021 hat der Gemeinderat eine
neue Friedhofsgebührensatzung beschlossen.

B. Einnahmen aus Verkauf, Erbbaurecht, Mieten und Pachten (Gruppierungsnr. 13,14)

Die Einnahmen aus Verkäufen, Mieten u. Pachten sinken im Vergleich zum Vorjahr um 900 €.

Hierunter fallen beispielsweise Mieteinnahmen für die Kindertageseinrichtung, das Verwal-

tungsgebäude und anderer gemeindlicher Immobilien, Einnahmen aus dem Weiterverkauf
von Grabmalen sowie Pachten für landwirtschaftliche Nutzflächen und Kleingärten.

Die Mieteinnahmen für das gemeindeeigene Gebäude „Im Dorf 32" werden in Höhe von
10.000 € veranschlagt (Hhst. 06000.14000).

Für die Kindertageseinrichtung erhält die Gemeinde vom DRK Mieteinnahmen in Höhe von
4.900 € (Hhst. 46400.14000).

Die Einnahmen aus dem Weiterverkauf von Grabmalen reduzieren sich um 1.000 € (Hhst.
75000.13000).

C. sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Gruppierungsnr. 15

Die Einnahmen dieser Gruppe sinken im Vergleich zum Vorjahr um 7.100 €.

Zu den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen zählen die Betriebskostenerstattun-

gen sowie Erstattungen für Schadensfälle oder für Wildschäden.

Die Reduzierung ergibt sich hauptsächlich aus der Rückzahlung des Betriebskostenzuschusses

aufgrund der Abrechnung 2022 für die Kindertageseinrichtung „Schlumpfenland" (Hhst.

46400.15010). In diesem Jahr wurde die Rückzahlung in Höhe von 15.000 € eingeplant.
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D. Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gruppierungsnr. 16

In dieser Gruppierung werden die Erstattungen der Betriebskosten für Fremdnutzer im Be-

reich der Kindertageseinrichtung geplant (Hhst. 46400.16200). Hierfür sind im Haushaltsjahr
2023 Einnahmen in Höhe von 40.700 € vorgesehen.
Die Betriebskostenpauschale erhalten Gemeinden für Kinder die ihren Wohnsitz in einer an-
deren Gemeinde haben und infolge des Wunsch- und Wahlrechts die kommunale Einrichtung
besuchen.
Der pauschalierte Anteil an den Betriebskosten für Fremdnutzer wird jedes Jahr vom Ministe-
rium für Bildung, Jugend und Sport neu festgesetzt. Die Pauschale beträgt für einen Platz in

einer gemeinschaftlich geführten Einrichtung für Kinder verschiedener Altersgruppen derzeit
653 € pro Kind im Monat.

Im Rahmen der inneren Verrechnung werden Einnahmen im Stadtservice (HhSt. 77100.16900)
eingeplant, da dort Personal- und Sachkosten entstehen, welche der Kindertageseinrichtung
und den Friedhöfen zugeordnet werden müssen. Dies dient der Übersichtlichkeit und besse-
ren Erfassung der tatsächlichen Kosten für die Friedhöfe, welche im Rahmen der Gebühren-
kalkulation berücksichtigt werden müssen.

Die im Laufe des Jahres erfassten Kosten werden zum Ende des Jahres mit den Abschlussbu-

chungen dargestellt.

E. Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land, Landkreis und übrigen Bereichen, Spenden

(Gruppierungsnr. 17

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen um 1.000 € auf insgesamt 100.300 €.

Die größte Einnahmeposition ist die Landeszuweisung gemäß 8 19 Abs. 2 Thüringer Kindergar-
tengsetz (ThürKigaG) in Höhe von 77.300 €. Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehreinnah-
men in Höhe von 1.900 € erwartet (Hhst. 46400.17100).

Die Gemeinde Rippershausen erhält zweckgebundene Zuschüsse gem. § 25 Thüringer Kinder-

gartengesetz (ThürKigaG). Sie betragen für jeden tatsächlich belegten Platz pro Kind im Alter
zwischen einem und drei Jahren monatlich 290 € und für jedes Kind zwischen drei und 4 Jahren
monatlich 321 €. Für Kinder ab dem 4. Lebensjahr werden 180 € gewährt.
Die Landespauschalen für die Betreuung der Kinder erhalten die zuständigen Wohnsitzge-
meinden.

Gemäß 5 30 ThürkKigaG darf für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung im

Zeitraum der letzten 24 Monate vor Schuleintritt (erster Schultag der Schulanfänger) kein EI-

ternbeitrag geltend gemacht werden (Eiternbeitragsfreiheit). Wird ein Kind nach $ 18 Abs. 3
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ThürSchulG zurückgestellt, darf bis zu dessen ersten Schultag kein Elternbeitrag geltend ge-
macht werden. Zum Ausgleich des Einnahmeverlustes aufgrund der Elternbeitragsfreiheit er-
hält die jeweilige Gemeinde je Kind vom Land einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe des Zwölf-
fachen des für diese Kinder am 1. März in der Gemeinde durchschnittlich zu zahlenden mo-

natlichen Elternbeitrags je Kind.

Der Zuschuss des Landes gem. § 30 ThiirkigaG für die beitragsfreien Kita-Jahre wird in Höhe

von 15.000 € erwartet (Hhst. 46400.17130).

Für die Feuerwehr ist die Anschaffung neuer Schutzbekleidung vorgesehen. Gemäß der Richt-

linie zur Gewährung von Zuwendungen des Freistaats Thüringen zur Förderung von Dienst-

kleidung / persönlicher Schutzausrüstung für die Feuerwehren werden 210 € je aktivem Feu-

erwehrangehörigen bezuschusst. Den Einnahmen (HhSt. 13000.17100) in Höhe von 4.800 €

stehen Ausgaben in Höhe von 8.400 € entgegen.

Seit dem Jahr 2020 erhält die Gemeinde für die unentgeltliche Nutzung der Sport- und Spiel-
anlagen durch Vereine eine Landespauschale gemäß § 15 Absatz 6 Thüringer Sportförderge-
setz. Gemäß der Richtlinie zur Verteilung der Landespauschale sind 70 v. H. der dem Landkreis

zustehenden Summe an die kreisangehörigen Gemeinden zu verteilen. Die Zuweisung wird im

Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 600 € veranschlagt (Hhst. 56000.17100).

Die Landeszuweisung für den Winterdienst wird in Höhe von 700 € geplant (HhSt.

63000.17100).

Für die Reinigung der DSD-Plätze und für die Annahme von Grünschnitt erhält die Gemeinde

Zuweisungen vom Landkreis in Höhe von 1.600 € (HhSt. 67500.17200).
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4.3.1.3. Sonstige Finanzeinnahmen

Sonstige Finanzeinnahmen Abw. 2023
RE 2021 Plan 2022 Plan 2023

(HGr. 2) 88ü. 2022

Bezeichnung in TE in TE in TE in TE

Gewinnanteile,
29,7 29,5 29,0 0,5

Konzessionsabgaben

weitere Finanzeinnahmen 1,0 1,4 1,4

Summe: 30,7 30,9 30,4 0,5

Die sonstigen Finanzeinnahmen sinken insgesamt um 500 €.

A. Gewinnanteile / Konzessionsabgaben (Gruppierungsnr. 21, 22

Hier werden Auszahlungen von Dividenden des Kommunalen Energiezweckverbandes Thürin-

gen (KET) in Höhe von 3.500 € (Hhst. 81000.21000) und Konzessionsabgaben im Umfang von

25.500 € (Hhst. 81000.22000) vereinnahmt.

Konzessionsabgaben sind Leistungen, welche die Energieversorgungsunternehmen (EVU)
oder Wasserversorgungsunternehmen (WVU) an Gemeinden dafür zahlen, dass diese ihnen

das Recht einräumen, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren

Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen,
öffentliche Wege zu nutzen (Wegerecht).

B. weitere Finanzeinnahmen (Gruppierungsnr. 26

Zu diesen Einnahmen zählen Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen oder Zinsen für

Steuernachforderungen. Diese Einnahmen sind schwer einzuschätzen, da sie von der Zah-

lungsmoral der Abgabepflichtigen abhängen.

Die Einnahmen in dieser Kostengruppe bleiben mit 1.400 € gegenüber dem Vorjahr stabil.

Die Säumniszuschläge und Zinsen werden erneut mit 1.000 € veranschlagt (Hhst.

03300.26100).
Die Zinsen für Steuernachforderungen werden mit 300 € geplant (Hhst. 90010.26500).
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4.3.2. Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Abw. 2023
HGr. Bezeichnung RE 2021 Plan 2022 Plan 2023

88ü. 2022

Verwaltungshaushalt in TE in T€ in T€ in TE

4 107,7 121,5 126,8 5,3Personalausgaben

Sächlicher Verwaltungs-
5/6 161,6 224,3 298,3 74,0

und Betriebsaufwand

Zuweisungen und
222,6 240,2 293,2 53,0

Zuschüsse
7

Sonstige Finanzausgaben 1.084,9 543,2 927,0 383,88

Summe: 516,11.576,8 1.129,2 1.645,3

Ausgaben des VWH nach Gruppierungen

a Personalausgaben (HGr. 4)

a Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (HGr. 5/6)

» Zuweisungen und Zuschüsse (HGr. 7)

u Sonstige Finanzausgaben (HGr. 8)
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Entwicklung einzelner Ausgabearten
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4.3.2.1 Personalausgaben

Personalausgaben

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

Der Stellenplan der Gemeinde Rippershausen weist in diesem Jahr 2,00 Beschäftigtenstellen
als Vollzeitstellen aus, welche dem Bauhof zugeordnet sind.

Die Personalausgaben machen 7,7 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes aus und stei-

gen im Vergleich zum Vorjahr um 5.300 €. Dabei entfallen auf den Bauhof 102.200 € und die

ehrenamtlichen Tätigen 24.600 €.

In die Personalkostenplanung wurden die Erhöhung der Entgeltgruppen der beiden Gemein-
dearbeiten sowie Tarifsteigerungen eingerechnet.
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4.3.2.2 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhaltet sämtliche Unterhaltungskosten
für die gemeindeeigenen Einrichtungen, Fahrzeuge, Straßen, Wege und Plätze, Gewässer, Brü-

cken, Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und die Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit
der Verwaltung.
Dieser Ausgabenbereich beläuft sich im Jahr 2023 auf 298.300 € und erhöht sich damit um

74.000 €.

Bei Neuanschaffungen und Investitionen ist auf daraus entstehende Folgekosten zu achten,
die den Verwaltungshaushalt belasten können.

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben gliedern sich in folgende Kostengruppen
auf:

RE 2021 Plan 2022 Plan 2023
Abw. 2023

Gr. Bezeichnung
88ü. 2022

Verwaltungshaushalt in TE in T€ in TE in TE

Unterhalt Grundstticke u.
50-51 11,3 62,5 60,8 - 1,7

baul. Anlagen

52 Geräte, Ausstattungs- und
4,6 12,0 18,0

Ausrüstungsgegenstände
6,0

54 Bewirtschaftungskosten 28,6 32,0 37,4 5,4

55 Haltung von Fahrzeugen 27,8 25,9 28,9 3,0

Bes. Aufwendungen für
56-63 Bedienstete, weitere Verw.-u 19,8 18,2 29,9 11,7

Betriebsausgaben
Steuern, Versicherungen,64-66 17,3 20,3 18,1 2,2Schadensfälle

Erstattung v. Ausgaben des
67 52,2 53,4 105,2 51,8VWH

Summe 161,6 224,3 298,3 74,0
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Nachfolgend werden wesentliche Veränderungen erläutert:

A. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierungsnr. 50, 51

Hier finden sich die Ausgaben für den Erhalt der gemeindeeigenen Einrichtungen und Infra-
struktur. Die Kosten sinken um 1.700 €.

Nachfolgend werden wesentliche Veränderungen erläutert.

Mit Bildung des Fachbereiches Objektverwaltung werden die Bauunterhaltungskosten auf
zwei Zuständigkeiten aufgeteilt. Die Objektverwaltung (BWST 67) verantwortet die Ausgaben
für Wartung und Kleinreparaturen. Der Hochbau (BWST 65) übernimmt größere Reparatur-
und Sanierungsmaßnahmen im Bauunterhalt.
Deshalb werden in den Unterabschnitten der gemeindlichen Objekte und Immobilien neben
der Gruppierung 5000 - Bauunterhalt (65) zusätzlich Mittel in der Gruppierung 5002 - War-

tung und Kleinreparaturen (65) neu geplant.

3.000 € sind für Material zur Renovierung der Jugendclubs in allen Ortsteilen vorgesehen
(Hhst. 46000.50000).

Der Unterhalt für Spielplätze sinkt um 2.500 € (Hhst. 46010.51000).

Für die Reparatur der Toiletten im Sportlerheim Melkers stehen 3.000 € zur Verfügung (Hhst.
56000.50000).

Für Reparaturen der Brunnenleitungen in Melkers und Solz werden 2.000 € im Haushaltsplan
veranschlagt (Hhst. 58000.51520).

Der Straßenunterhalt wird in Höhe von 10.000 € eingeplant (Hhst. 63000.51000).

Für den Unterhalt der Grünanlagen auf den Friedhöfen werden insgesamt 2.000 € bereitge-
stellt (Hhst. 75000.51000).

Der Bauunterhalt im Bürgerhaus Solz sinkt um 12.000 € und wird mit 2.000 € veranschlagt
(HHst. 76010.50000).

Im Bauhofgebäude ist die Instandsetzung der Elektroanlage vorgesehen. Die Kosten wurden
in Höhe von 9.000 € geplant (Hhst. 77100.50000).
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B. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (Gruppierungsnr. (52)

Die Ausgaben dieser Kostengruppe erhöhen sich um 6.000 €.

Zu dieser Gruppierung zählen vermögensunwirksame Anschaffungen sowie Ausgaben für die

Herstellung und Ersatzbeschaffung des laufenden Unterhaltes.

Die Ausgaben für die technische Ausstattung der Feuerwehr wurden in Höhe von 6.000 € ge-
plant (HhSt. 13000.52000) .

Für Ausstattungsgegenstände und neues Mobiliar in den Jugendclubs stehen 4.000 € zur Ver-

fügung (Hhst. 46000.52000).

im Bürgerhaus Solz ist die Anschaffung eines Herdes und Geschirrspülers sowie Geschirr vor-

gesehen. Die Kosten wurden in Höhe von 5.000 € im Haushaltsplan veranschlagt (Hhst.
76010.52000).

Für den Bauhof werden 3.000 € für Geräte und Ausstattungsgegenstände bereitgestellt (Hhst.
77100.52000).

C. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppierungsnr. 54

Die Bewirtschaftungskosten steigen um 5.400 €.

Die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Einrichtungen beinhaltet die Kosten für Strom,
Wasser, Abwasser, Wärme, Müll, Versicherungen, Verbrauchsmaterialien, Reinigung oder
Steuern.

Bei allen gemeindeeigenen Gebäuden entstehen Mehrausgaben: beim Verwaltungsgebäude
(+2.000 €; Hhst. 06000.54000), bei der Feuerwehr (+2.000 €; Hhst. 13000.54000), bei den

Friedhöfen (+400 €; Hhst. 75000.54000), bei den Bürgerhäusern in Rippershausen, Melkers
sowie Solz (+300 €; Hhst. 76010.54000) und beim Gebäude des Bauhofes (+500 €; Hhst.

77100.54000).

Die Gebühren für die Straßenentwässerung werden in Höhe von 3.000 € eingeplant (Hhst.

63000.54300).
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D. Haltung von Fahrzeugen(Gruppierungsnr. 55

Die Ausgaben für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich um 3.000 € auf insgesamt
28.900 €.

Aufgrund gestiegener Kosten für Kraftstoffe und einem erhöhten Reparaturaufwand für Fahr-

zeuge des Bauhofes steigen die Ausgaben von 20.000 € auf 22.000 € (Hhst. 77100.55000).

Der Fahrzeugunterhalt bei der Feuerwehr erhöht sich um 1.000 € und wird mit 3.500 € veran-

schlagt (Hhst. 13000.55000).

Die Ausgaben für Steuern und Versicherungen des gemeindeeigenen Fuhrparkes wurden in

Höhe von 3.000 € geplant (Hhst. 77100.55010).

E. Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

(Gruppierungsnr. 56-63

Diese Kostengruppe sinkt um 11.700 € auf 29.900 €.

Zu diesem Aufgabenbereich gehören die Fortbildungskosten sowie die Dienst- und Schutzbe-

kleidung für das Personal, der Ankauf von Grabmalen und sonstige Verwaltungs- und Betriebs-

ausgaben.

Für Ehrungen älterer Bürger wurden Mittel in Höhe von 1.000 € im Haushaltsplan veranschlagt

(Hhst. 00000.63000).

Für die Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr stehen 8.400 € zur Verfügung (Hhst.

13000.56000). Die Bekleidung wird mit 210 € je aktivem Feuerwehrangehörigen bezuschusst.

Die größte Position dieser Kostengruppe sind die Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Strom)
für die Straßenbeleuchtung mit 15.000 € (Hhst. 67010.63000).

Für den Ankauf von Grabmalen werden 3.500 € bereitgestellt (Hhst. 75000.63000). Demge-

genüber stehen in diesem Jahr Einnahmen in Höhe von 1.500 € (Hhst. 75000.13000).
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F. Steuern, Geschäftsausgaben u. a. (Gruppierungsnr.64-66)

Die Ausgaben für Steuern und Geschäftsausgaben sinken um 2.200 €.

In diesem Ausgabebereich findet sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Kosten, wie z. B.

Öffentliche Bekanntmachungen, Prozess- und Vollstreckungskosten, Verfügungsmittel des

Bürgermeisters, Beiträge für Versicherungen sowie Berufsgenossenschaften, Mitgliedsbei-
träge, Kontogebühren, Dienstreisen, Telefonkosten, Rundfunkgebühren etc.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden mit 800 € im Haushaltsplan veranschlagt
(Hhst. 00000.66000). Gemäß Punkt 1 der Verwaltungsvorschriften zu § 11 ThürGemHV dürfen
die Verfügungsmittel 0,5 v. T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nicht überschreiten.

Die Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung wurden in Höhe von 3.800 € geplant (Hhst.
02000.64500). Der Beitragssatz für das Jahr 2023 beläuft sich auf 4,31 € / EW.

Die Beiträge für weitere Versicherungen werden mit 5.300 € veranschlagt (Hhst.
02000.64520).

Die Mitgliedsbeiträge betragen dieses Jahr 1.500 € (Hhst. 02000.66110).

Die Ausgaben für die Kassen- und Rechnungsprüfung werden in Höhe von 1.000 € in den Haus-

haltsplan eingestellt (Hhst. 03300.65510). Für die Prüfung der Haushaltsjahre 2017, 2018 und

2019 wurde bereits im Jahr 2020 ein Abschlag bezahlt. Die Restzahlung wird voraussichtlich in

diesem Jahr in Rechnung gestellt.

Mit dem Wegfall der Negativzinsen für Guthaben bei Banken und Sparkassen können die

Konto- und Depotgebühren auf 1.000 € (-3.500 €) reduziert werden (HhSt. 03300.65800).

G. Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Gruppierungsnr. 67

Bei diesen Kosten handelt es sich hauptsächlich um die Erstattung von Betriebskosten für Rip-

pershäuser Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden. Aufgrund des Wunsch-
und Wahlrechtes haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder auch in anderen Kindertagesein-
richtungen betreuen zu lassen (Hhst. 46400.67200).

Aufgrund der derzeit ermittelten Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden und

der vom Land festgesetzten Betriebskostenpauschale in Höhe von 653 € pro Monat und Kind

erhöhen sich diese Kosten in 2023 um 28.000 € auf 81.000 €.
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Für den Kostenersatz an den KWA zur Löschwasserversorgung wurden0 € in den Haushalts-

plan eingestellt (Hhst. 13000.67300).

Es wurden 23.800 € für die Innere Verrechnung von Personalkosten veranschlagt.
Die Aufgaben, welche von den Gemeindearbeitern für die Kindertageseinrichtung und Fried-

höfe geleistet werden, werden im Wege der Inneren Verrechnung in Rechnung gestellt (Hhst.
46400.67900 und 75000.67900).



45

4.3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse haben einen Anteil von 22,1 % an den Ausgaben im Verwal-

tungshaushalt. Die Kosten steigen um 53.000 €.

Die Zuwendungen an Vereine werden in Höhe von 2.000 € im Haushaltsplan für 2023 aufge-
nommen (Hhst. 00000.71800).

Die Leistungen an die Kirche bleiben mit 200 € auf gleichem Niveau wie im Vorjahr (Hhst.
37000.71800).

Die Kirche erhält einen Zuschuss von 3.000 € für die Orgel der Kirche in Melkers und 3.000 €
für den Fußboden in der Kirche In Solz (Hhst. 37000.71810).

Der Zuschuss an das DRK zur Betreibung der Kindertageseinrichtung erhöht sich von 238.000 €
auf 285.000 € (Hhst. 46400.71800).
Das DRK übernimmt als freier Träger die Pflichtaufgabe der Gemeinde, Kindertagesstätten-
plätze zur Verfügung zu stellen. Der Zuschuss wird gemäß Thüringer Kindergartengesetz und

entsprechend dem jeweiligen Trägervertrag gezahlt.
Der Kostenanstieg resultiert im Wesentlichen aus den Tarifsteigerungen beim Personal des

Trägers sowie gestiegene Energiekosten.
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Sonstige Finanzausgaben

Abw. 2023 ggüSonstige Finanzausgaben Plan 2022 Plan 2023RE 2021
ke 2022

in TE in TE inT€ in T€Bezeichnung

Zinsausgaben 1,9 1,4 0,1 1,3

Gewerbesteuerumlage 77,5 60,0 120,0 60,0

Allgemeine Umlagen 485,3 450,1 456,0 5,9

Weitere Finanzausgaben 0,6 0,1 0,1

Zuführung zum
519,6 31,6 350,8 319,2

Vermögenshaushalt
Summe: 1.084,9 543,2 927,0 383,8

Die Ausgaben dieser Hauptgruppe erhöhen sich insgesamt um 383.800 €.

Nachfolgend werden einzelne Ausgabepositionen näher erläutert:

A. Zinsausgaben (Gruppierungsnr. 80

Da die Gemeinde seit Ende letzten Jahres schuldenfrei ist, fallen keine Zinsausgaben im Rah-
men des Schuldendienstes an (Hhst. 91000.80700).

100 € sind eingeplant für Zinsausgaben für die eventuelle Inanspruchnahme des Kassenkredi-
tes (Hhst. 91000.80710).

B. Gewerbesteuerumlage (Gruppierungsnr. 81

Die Gewerbesteuerumlage wird an die steigende Einnahmeerwartung angepasst und auf
120.000 € festgesetzt (Hhst. 90010.81000). Der Umlagefaktor liegt bei 35 %.
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C. Allgemeine Umlagen (Gruppierungsnr. 83

Zu den allgemeinen Umlagen zählen die Kreisumlage, die Kostenerstattung an die Stadt

Meiningen und die Finanzausgleichsumlage an das Land Thüringen. Die Kosten hierfür steigen
gegenüber 2022 um 5.900 €.

Durch den Kostenersatz, den die verwalteten Gemeinden an die Stadt Meiningen zahlen müs-

sen, sollen gemäß den 88 51, 50 ThürKO sowohl die Personalausgaben wie auch der sächliche

Verwaltungs- und Betriebsaufwand finanziert werden.
Der Kostenersatz wurde im Jahr 2019 für die erfüllten Gemeinden Sülzfeld, Untermaßfeld und

Rippershausen neu kalkuliert. Die Kalkulation wurde ausführlich mit den Gemeinden bespro-
chen.
Nach Abstimmung mit den Gemeinden und aufgrund Stadtratsbeschluss vom 03.12.2019
wurde der Kostenersatz für das Jahr 2020 auf 150 € pro Einwohner und ab dem 01.01.2021
auf 165 € pro Einwohner angehoben.
Aufgrund des Einwohnerverlustes sinken die Ausgaben um 1.600 € (Hhst. 90020.83230).

Die Kreisumlage wird in Höhe von 305.400 € eingeplant (Hhst. 90020.83200).
Der Hebesatz des Landkreises Schmalkalden-Meiningen wird von 33,124 % (2022) auf

33,717 % erhöht. Aufgrund höherer Umlagegrundlagen und dem geringfügig steigenden He-
besatz erhöht sich die Kreisumlage um 6.400 €.

Die Finanzausgleichsumlage (Hhst. 90020.83100) ist in $ 29 ThürFAG geregelt und eine Ergän-
zung zur Schlüsselzuweisung. Sie soll das Solidarprinzip der kreisangehörigen Gemeinden in

Thüringen zum Ausdruck bringen. „Reiche Gemeinden" im Sinne des Systems leisten so einen

Beitrag zur Unterstützung von Kommunen in Haushaltsnotlagen. Als eine von drei Gemeinden
im Landkreis Schmalkalden-Meiningen muss Rippershausen auch in diesem Jahr aufgrund der
hohen Steuereinnahmen in den Jahren 2018 bis 2020 eine Finanzausgleichsumlage in Höhe
von 19.200 € an das Land Thüringen zahlen; das sind 1.100 € mehr als im Vorjahr.

D. Weitere Finanzausgaben (Gruppierungsnr. 84

Die weiteren Finanzausgaben sind lediglich die Zinsen für Steuererstattungen aus der Grund-
und Gewerbesteuer (Hhst. 90010.84500). Die Ausgaben wurden mit 100 € veranschlagt.
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E. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gruppierungsnr. 86

Im Jahr 2023 ist eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 350.800 € eingeplant
(Hhst. 91000.86000).

Da die Gemeinde schuldenfrei ist, besteht keine Pflichtzuführung mehr.

Der Gesamtbetrag der Zuführung an den Vermögenshaushalt ist die freiwillige Zuführung.

Die freiwillige Zuführung verdeutlicht die Fähigkeit einer Gemeinde zur Eigenfinanzierung von

Investitionen.

Zuführung zum Vermögenshaushalt
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4.4. Vermögenshaushalt

Die Gemeinden erhalten von Bund, Land und Landkreis immer weniger Zuweisungen und Zu-
schüsse und die Eigenmittel in Form der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, der Rücklagen-
entnahme und der Aufnahme von Krediten rücken für Finanzierung von Investitionen in den

Vordergrund.

Zusätzlich mindern höhere Kosten im Verwaltungshaushalt durch stetige Preissteigerungen,
Tarifsteigerungen, Anstieg der Kosten im Sozialbereich, Wahrnehmung von freiwilligen Aufga-
ben oder zusätzlichen Unterhaltungsaufwand die Möglichkeit, dem Vermögenshaushalt Über-
schüsse zuzuführen.

Auch die Rücklage ist begrenzt. Sofern der Rücklage keine Mittel zugeführt werden, ist es eine

Frage der Zeit, bis diese ausgeschöpft ist.

Eine Kreditaufnahme sollte das letzte Mittel sein, um Investitionen zu finanzieren. Kredite
schränken den Gestaltungsspielraum durch Zins und Tilgung auf lange Zeit ein.
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4.4.1 Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts

Entwicklung einzelner Einnahmearten
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Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 350.800 €

geplant (Hhst. 91000.30000).

Die größte Einnahmequelle des Jahres 2023 ist die Entnahme aus der Rücklage in Höhe von

1.189.500 € (Hhst. 91000.31000).

Durch den Verkauf eines Schleppers werden 33.200 € vereinnahmt (Hhst. 77100.34500).

Die Infrastrukturpauschale beträgt in diesem Jahr 8.000 € und wird im Vermögenshaushalt für
Investitionen in der Kindertageseinrichtung verwendet (Hhst. 46400.36100).

Für den Bau des Radweges zwischen Solz und Melkers wird in diesem Jahr eine Landeszuwei-

sung in Höhe von 341.200 € erwartet (Hhst. 59010.36100).
Vom Landkreis Schmalkalden-Meiningen erhält die Gemeinde für die Planungsleistungen eine

Zuwendung in Höhe von 50.000 € (Hhst. 59010.17200).
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Der Gesetzgeber hat mit dem Zehnten Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabga-

bengesetzes vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) die Straßenausbaubeiträge in Thüringen
zum Stichtag 01. Januar 2019 abgeschafft.
Damit werden alle Straßenbaumaßnahmen, die von den Gemeinden seit dem 01.01.2019 be-

gonnen wurden und künftig durchgeführt werden, nicht mehr über Straßenausbaubeiträge
von den betroffenen Grundstückseigentümern mitfinanziert.

Daneben dürfen die Gemeinden für Straßenausbaumaßnahmen, die vor dem Stichtag begon-
nen jedoch mit Ablauf des 31.12.2018 noch nicht beendet waren, keine Straßenausbaubei-

träge mehr erheben.

Die Gemeinden erhalten hierfür vom Freistaat Thüringen zum Ausgleich der fehlenden Bei-

tragseinnahmen pauschale Ausgleichsleistungen nach der Thüringer Straßenausbauaus-

gleichsleistungsverordnung (ThürSABAusglVO).
Die Landeszuweisungen für den Ausbau der Straße „Rhönpforte" in Melkers und die Straße

„Im Dorf" in Rippershausen wurden in Höhe von 220.000 € veranschlagt (Hhst. 63000.36100).

Am 30.11.2022 wurde die Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuweisungen als Sonder-

lastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung ab dem Jahr 2022
durch das Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz erlassen. Daraufhin

wurde ein Sonderlastenausgleich gem. § 22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und

der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach $ 8 Abs. 2 Thüringer Klimagesetz in

Höhe von 1.910 € im Dezember 2022 ausgezahlt. Die Zuweisung ist für sämtliche Ausgaben
bzw. Auszahlungen für Investitionen sowie Vorbereitung solcher und sonstige Maßnahmen im

kommunalen Klimaschutz und zur Klimaanpassung verwendet werden. Die Zuweisung ist

zweckgebunden. Sofern die Mittelverwendung noch nicht feststeht, ist die gesamte Zuwei-

sung im Vermögenshaushalt zu verbuchen und die Verwendung in den nächsten Haushalts-

jahren über die allgemeine Rücklage durch entsprechende Entnahmen sicherzustellen.

Der Sonderlastenausgleich Klimaschutz in Höhe von 1.910 € wurde Ende 2022 im Vermögens-
haushalt eingenommen und wird der Rücklage zugeführt. Die Verwendung ist in 2023 geplant
und wird in diesem Jahr in der gleichen Höhe erwartet (Hhst. 90020.36110).

Nach dem Thüringer Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 2024 vom 11.

März 2020 (GVBl. S. 110) werden in den genannten Jahren Investitionspauschalen ausgereicht.
Diese sind für Investitionen in den Bereichen Bildung, Brand- und Katastrophenschutz, Klima-

schutz, Mobilität und der Modernisierung der digitalen Infrastruktur sowie zum Eigenmitteler-
satz im Rahmen investiver Förderprogramme zu verwenden. Kreisangehörige Gemeinden und

kreisfreie Städte erhalten 2021, 2022, 2023 und 2024 in jedem Jahr eine allgemeine investive

Zuweisung in Höhe von 27,99 € je Einwohner.

Für die Gemeinde Rippershausen ergibt sich im Jahr 2023 eine Investitionspauschale in Höhe

von 22.200 € (Hhst. 91000.36100).
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4.4.2 Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts

Eine Übersicht über die Ausgaben des Vermögenshaushalts ist nachfolgend dargestellt.

Einzel- Abw. 2023
Bezeichnung RE 2021 Plan 2022 Plan 2023

plan ggü. 2022

in TE in T€ in TE in T€Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung 15,5 26,0 16,2 9,8

Offentliche Sicherheit und

Ordnung
12,5 3,0 203,5 200,51

Soziale Sicherheit 4,0 25,0 28,0 3,04

Gesundheit, Erholung, Sport 33,0 75,0 1.542,0 1.467,05

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr 40,0 25,0 427,0 402,06

Offentliche Einrichtungen,
79,7 35,0 43,0 8,0

Wirtschaftsförderung
7

Wirtschaftliche
-Unternehmen, allg. Grund- 10,0 0,5 0,58

und Sondervermögen

allgemeine
477,8 153,3 153,3Finanzwirtschaft

9

Summe: 652,5 342,8 2.260,2 1.917,4
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Ausgaben je Einzelplan
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Die Darstellung der Ausgaben je Einzelplan verdeutlicht, dass der Ausgabenschwerpunkt 2023
im Einzelplan 5 liegen.

Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung

Die Anschaffung eines Notebooks für den Bürgermeister wird in Höhe von 1.200 € veran-

schlagt (Hhst. 02000.93500).

Für die Badsanierung einer Gemeindewohnung stehen 15.000 € zur Verfügung (Hhst.

06000.94000).

Einzelplan 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Für Fahrzeuge, Geräte und Maschinen der Feuerwehr stehen 123.000 € zur Verfügung (Hhst.

13000.93500). Es ist die Anschaffung eines gebrauchtes Mannschaftstransportwagens (MTW)
vorgesehen.

Der Neubau bzw. die Umrüstung der Sirenenstandorte wird insgesamt in Höhe von 47.500 €

geplant (Hhst. 13000.93510). Die Landeszuweisung wird in Höhe von 43.400 € erwartet (Hhst.
13000.36100).
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Für die Fassadensanierung inkl. der Stabilisierung des Turmes der Feuerwache in Melkers wur-

den Mittel in Höhe von 33.000 € veranschlagt (Hhst. 13000.94000).

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Für die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz werden 10.000 € bereitgestellt (Hhst.
46010.93500).

Die Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.000 € pro Kind für die Anzahl der jährlich neugebo-
renen Kinder im Gemeindegebiet ist gem. § 21 Abs. 2 ThirkitaG für:

1. Investitionen in Kindertageseinrichtungen, Ausstattungs- und Werterhaltungsmaß-
nahmen sowie

2. die Errichtung neuer Spielplätze und deren Werterhaltung oder andere Maßnahmen
im Interesse der Kinder und Familien in der Wohnsitzgemeinde

einzusetzen.

Für Investitionen in der Kindertageseinrichtung „Schlumpfenland" stehen 18.000 € zur Verfü-

gung (Hhst. 46400.94000 und 46400.98800). In diesem Jahr ist die Trockenlegung des Kellers

sowie die Erneuerung der Außentreppen vorgesehen.
Die notwendigen Investitionen in der Kindertageseinrichtung werden über die zweckgebun-
dene Infrastrukturpauschale des Landes finanziert. Aus den Vorjahren stehen noch Haushalts-

ausgabereste in Höhe von insgesamt 15.751,88 € zur Verfügung (Hhst. 46400.94000 und Hhst.

46400.98800).

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Die Gemeinde plant in diesem Jahr fiir 15.000 € die Anschaffung eines Bistro-Containers fiir
das Freibad (Hhst. 57020.93500).

20.000 € stehen für die Umgestaltung des Freibadgeländes zur Verfügung (Hhst.

57020.94000). Aus dem Vorjahr steht noch ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 9.686,15 €

zur Verfügung.

Für die Erneuerung des Brunnens in Melkers wurden 7.000 € veranschlagt (Hhst.

58000.94520). Aus Vorjahren wurde ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 3.000 € übertra-

gen.
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Für den Bau des Radweges zwischen Solz, Rippershausen und Melkers werden 1.500.000 €

bereitgestellt (Hhst. 59010.94510).
Für Planungsleistungen steht noch ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 47.341,60 € zur Ver-

fügung (Hhst. 59010.94500).

Einzelplan 6 - Bau - und Wohnungswesen, Verkehr

In diesem Jahr ist der Ausbau des „Mühlweges" in Solz und der Bau eines Gehweges in Melkers

zum Gewerbegebiet vorgesehen (Hhst. 63000.94540). Dafür stehen insgesamt 420.000 € zur

Verfügung.

7.000 € werden für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung bereitgestellt (Hhst.

67010.94500). Eine neue Straßenlaterne ist im Hohlfeld in Melkers sowie eine Straßenlaterne
an der Bushaltestelle in Rippershausen vorgesehen.

Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Für Baumaßnahmen auf den Friedhöfen in Rippershausen und Melkers werden insgesamt
10.000 € bereitgestellt (Hhst. 75000.94010). In Rippershausen soll der Torbogen erneuert wer-
den und das Gebäude auf dem Friedhof in Melkers wird verputzt und erhält eine neue Dach-

rinne.

30.000 € sind für neue Fenster sowie Fassaden- und Dacharbeiten am Gebäude „Im Dorf 28"

vorgesehen (Hhst. 76010.94000).

Für Fahrzeuge, Geräte und Maschinen des Bauhofes stehen 3.000 € zur Verfügung (Hhst.

77100.93500).

Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Vermessungskosten wurden in Höhe von 500 € veranschlagt (88110.93220).
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4.5. Dauernde Leistungsfähigkeit

Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist Bestandteil des Haushalts-

planes. Im rechtsaufsichtlichen Genehmigungsverfahren ist die Fortschreibung des Zahlen-
schemas die wichtigste Beurteilungsgrundlage. Das jährliche Erstellen gewährleistet eine lau-

fende Beobachtung der Verschuldungsgrenze und damit der Finanzlage.

Kreditaufnahmen, der Eingang von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften etc. sind
nur möglich, wenn die daraus entstehenden Verpflichtungen von der Gemeinde getragen wer-
den können. Dies bedeutet, dass eine Genehmigung nur dann erteilt werden kann, wenn die

Berechnung der freien Finanzspitze einen Überschuss ausweist.

Im Haushaltsplan 2023 verzeichnet die dauernde Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Vorjahr
eine Verbesserung um 248.800 €. In den Jahren 2023 bis 2026 ist eine freie Finanzspitze ge-
geben, die voraussichtlich rückläufig ist.

Dauernde Leistungsfähigkeit
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4.6. Rücklage

Rücklage zum 1.1. des jew. Jahres
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Gemäß § 20 ThürGemHV sollen neben der Sicherung der Betriebsmittel für die Kasse (Pflicht-
rücklage) in der allgemeinen Rücklage Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögens-
haushalt künftiger Jahre für folgende Zwecke angesammelt werden:

- zur Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden,
- für eine Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und Verpflichtungen

aus verwandten Rechtsgeschäften,
- fiir vorgesehene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Investiti-

onsprogramms.

Die Pflichtrücklage der Gemeinde Rippershausen beträgt für das Haushaltsjahr 2023 entspre-
chend den Vorschriften des § 20 Abs. 2 ThürGemHV etwa 25.500 EUR.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2023 beträgt voraussichtlich 1.329.472 €
und kann die geplante Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 1.189.500 € absichern.

Im Jahr 2022 war ursprünglich eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 29.000 €

geplant. Wie hoch die Rücklagenzuführung tatsächlich ausfällt, ist vor allem vom Jahresergeb-
nis 2022 abhängig, das durchaus positiver prognostiziert wird als geplant. Wie hoch die Rück-

lagenzuführung sein wird, bleibt dem endgültigen Jahresabschluss 2022 vorbehalten, für den



8

u. a. noch die Abschlussbuchungen vorgenommen werden müssen. Für den Haushalt 2023
wird zunächst mit der im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Zuführung geplant.

Entsprechend den Haushaltsvorschriften sind in der allgemeinen Rücklage zuzüglich zur

Pflichtrücklage bereits bekannte Ausgaben künftiger Jahre zu sichern.

Stand Rücklage abzgl. Pflichtrücklage 1.303.945 €
- Entnahme Rücklage 2023 -1.189.500 €
+ Zuführung zur Rücklage 2024 + 67.500€
+ Zuführung zur Rücklage 2025 + 244.400 €
+ Zuführung zur Rücklage 2026 +14.000 €

440.345 €

Nach Betrachtung der Finanzplanung wird neben der Pflichtrücklage in der allgemeinen Rück-

lage zum Beginn des Jahres 2027 ein Betrag von ca. 440.300 € zur Verfügung stehen.
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4.7. Kreditaufnahme/ Verschuldung

Wie bereits erwähnt, ist die Gemeinde seit Ende des Jahres 2022 schuldenfrei.

Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Neuverschuldung vorgesehen.

Die durchschnittliche Verschuldung der Kommunen im Freistaat Thüringen betrug Ende 2021
etwa 615 €. Das Land Thüringen hatte zum gleichen Zeitpunkt Landesschulden in Höhe von
ca. 7.932 € pro Thüringer Bürger angehäuft.

Allerdings sollte man hier andere Gemeinden nicht als Referenzgröße in Betracht ziehen, weil

gegebenenfalls eine unterschiedliche Auslagerung der Schulden in städtische Gesellschaften

erfolgte und in jeder Gemeinde durch die Aufnahme der Kredite andere Prioritäten gesetzt
sowie unterschiedliche Substanzen geschaffen wurden. Es ist nachvollziehbar, dass eine Ge-
meinde beispielsweise für die umfassende Sanierung des eigenen Straßennetzes mehr Geld in

die Hand nehmen muss, als eine Gemeinde, die dies nicht oder nur in geringem Maße tut.
Trotzdem kann man auf Grund der erheblich unter dem Landesdurchschnitt liegenden Pro-

Kopf-Verschuldung von keiner komfortablen Situation ausgehen, denn Zins und Tilgung bin-
den viele finanzielle Mittel, die dann nicht mehr für Investitionen zur Verfügung stehen.
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4.8. Finanzplan

Der Haushaltsplanung ist gemäß § 62 Abs. 1 ThürKO i. V. m. § 2 Abs. 2 ThürGemHV sowie § 24

ThürGemHV eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der

Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2022.
Als Grundlage fiir die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen (§ 62 Abs. 2

ThirKO).

Die Finanzplanung als solches wird als wichtiges Instrument angesehen, welches einerseits zur

Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung beitragen sowie andererseits den Erfordernissen
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen soll.

Insofern ist die Finanzplanung ein Spiegelbild dessen, welche finanziellen Gestaltungsmöglich-
keiten im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich realisiert werden können, welche Bedarfe
mit welchen Deckungsmitteln in den kommenden Jahren eingeordnet werden müssen bzw.
welche notwendigen finanzpolitischen Schwerpunkte festzulegen sind.

Damit übernimmt der Finanzplan die Aufgabe, Auskunft über die mittelfristige Entwicklung
der Haushaltswirtschaft zu geben und eine Prognose über die Haushaltsdaten zu ermöglichen.

Die Finanzplanung ist nach den Plandaten über den gesamten Planungszeitraum sowohl im

Verwaltungshaushalt als auch im Vermögenshaushalt ausgeglichen. In die mittelfristige Fi-

nanzplanung wurden im Wesentlichen

¢ die Steuerprognosen in Anlehnung an die Steuerschätzung Oktober 2022 und deren

mittelfristigen Fortschreibungen,
¢ die tendenzielle Entwicklung und prognostizierten eigenen Steuereinnahmen und

die prognostizierten Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich

einbezogen.

In jedem Jahr kann eine freiwillige Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögens-
haushalt erwirtschaftet werden.

Die Investitionsvorhaben der Jahre 2023 bis 2026 können über Eigenmittel der Gemeinde fi-
nanziert werden.

Beabsichtigt ist, die nicht für Investitionen benötigten Mittel im Vermögenshaushalt der all-

gemeinen Rücklage zuzuführen.
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4.9. Vermögen

Das Verwaltungsvermögen der Gemeinde Rippershausen wird art- und standortgemäß in Be-

standsverzeichnissen erfasst.

Das mobile Anlagevermögen ist vollständig in entsprechenden Unterlagen nachgewiesen.
Für bebaute und unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte werden Bestands-
verzeichnisse geführt.
Die in gemeindlichem Besitz befindlichen Straßen und Flächen sowie Gebäude, Wälder, Parks
usw. sind in den jeweiligen Verantwortungsbereichen objektbezogen nachgewiesen.

Die gesetzlichen Bestimmungen sehen nur einen einfachen Nachweis ohne Wertangaben vor.
Eine Bewertung dieses Sachvermögens ist nicht realistisch möglich und unter den Bedingun-
gen der Kameralistik auch nicht erforderlich.

Mit der Erfassung und Angabe des Vermögens nach den vorstehend genannten Grundsätzen
kann daher keine Aussage über das tatsächliche Vermögen (in finanziellen Werten) getroffen
werden.

Die Gesamtfläche des Kommunalwaldes der Gemeinde Rippershausen umfasst ca. 94 ha.

Der Gemeindewald von Rippershausen wird seit 1995 durch die Forstbetriebsgemeinschaft
Rippershausen bewirtschaftet. Die Mitgliedschaft in der FBG hat keine Auswirkungen auf die

Eigentumsverhältnisse der jeweiligen Waldeigentümer.
Die Waldbewirtschaftung erfolgt durch die FBG in Abstimmung mit den jeweiligen Waldbesit-
zern. Die Einnahmen aus dem Holzeinschlag werden im Rahmen der Bewirtschaftung für Auf-

forstungen, Wegebau und andere Bestandspflegearbeiten verwendet. Das durch die FBG ge-
sondert geführte Waldkonto der Gemeinde Rippershausen hatte zum 31.12.2022 einen Kon-

tostand von ca. 79.500 €.
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Vermögensübersicht gemäß 8 76 (1) ThürGemHV:

Bezeichnung Stand 01.01.2021

1. Beteiligungen:

- Kommunaler Energiezweckverband Thüringen
(KET)
entspricht der Anzahl der in den KET eingelegten KEBT-Aktien

Meiningen, den Z

Reichardt
Geschäftsbereichsleiterin Finanzen
Stadt Meiningen als erfüllende Gemeinde
für die Gemeinde Rippershausen

0,0334 %

846

It
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Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken

Echte Deckungsfähigkeit (§ 18 ThürGemHV)

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die Personalausgaben kraft Gesetz gegenseitig deckungs-
fähig.
Dabei handelt es sich um die sogenannte „echte Deckungsfahigkeit".
Die echte Deckungsfähigkeit gem. § 18 ThirGemHV stellt eine Ausnahmeregelung vom Grund-
satz der Veranschlagung nach Einzelzwecken (§ 7 Abs. 3 Satz 1 ThürGemHV), also vom Grund-
satz der sachlichen Bindung der Ausgabemittel dar. Die Ausführung des Haushaltsplans wird
dadurch beweglicher. Deckungsfähigkeit bedeutet, dass frei gewordene Haushaltsmittel in-

folge von Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle zur Deckung von Mehrausgabern bei einer
anderen Haushaltsstelle herangezogen werden dürfen, wenn ein sachlicher Zusammenhang
besteht.

Es wurden insgesamt 10 Deckungsringe (DR) gebildet, um den Fachämtern den Handlungs-
spielraum mit dem vorhandenen Budget zu erweitern und damit die Verwaltungsarbeit zu er-

leichtern. Die jeweiligen Haushaltstellen in einem Deckungsring werden für gegenseitig de-

ckungsfähig erklärt. Eine Auflistung ist auf den folgenden Seiten angefügt.

Unechte Deckungsfähigkeit (§ 17 ThiirGemHV)

Gemäß § 17 ThirGemHV können zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehr-

ausgaben verwendet werden, sog. unechte Deckung. Der Zweck- bindungsvermerk ist erlau-

ternd in der Fußzeile des jeweiligen Unterabschnittes genannt.

Übertragbarkeit (§ 19 ThiirGemHV)

Ausgabeansätze des Vermögenshaushalts bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ih-

ren Zweck verfügbar.

Ausgabeansätze des Verwaltungshaushalts können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt

werden, sofern die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Der Über-

tragbarkeitsvermerk ist bei den jeweiligen Haushaltsstellen angebracht (-- Übertragbar --).



4

KW- Künftig wegfallend

Diese Haushaltsstellen sind durch andere Haushaltsstellen ersetzt worden oder werden aus

verschiedenen anderen Gründen nicht mehr beplant.

KU - Künftig umzuwandeln

Diese Bezeichnung ist im Stellenplan vorzufinden und bedeutet, dass die Entgeltgruppe der

gekennzeichneten Stelle bei einem Wechsel der zugehörigen Person umgewandelt wird.
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Übersicht Deckungsringe

Ringnr. Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz
2023

3 421

001 Personalkosten / Dienstreisen / Aus- und Fortbildung
01.00000.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche 14.200,00

Tätigkeit
01.00000.44400 Beiträge gesetzliche 400,00

Sozialversicherung
Beschäftigte

01.00000.65400 Dienstreisen, Reisekosten 200,00
Personal

01.02000.64500 Beiträge gesetzliche 3.800,00
Unfallversicherung an UKT

01.02000.64510 Beiträge 400,00
Berufsgenossenschaften

01.13000.43800 Beiträge zusätzliche 3.000,00
Altersversorgung freiwillige
Feuerwehrangehörige an KVT

01.13000.56200 Aus-, Fort- und Weiterbildung 100,00
Personal

01.13000.64500 Beiträge gesetzliche 1.000,00
Unfallversicherung
Feuerwehrangehörige an FUK

01.13000.65400 Dienstreisen, Reisekosten 100,00
Personal

01.77100.41400 Entgelte Beschaftigte 81.000,00
01.77100.41490 Entgelte LOB Beschäftigte 1.500,00
01.77100.43400 Umlagen betriebliche 1.300,00

Altersvorsorge Beschäftigte
an ZVK

01.77100.43410 Beiträge betriebliche 1.700,00
Altersvorsorge Beschäftigte
an ZVK

01.77100.44400 Beiträge gesetzliche 16.400,00
Sozialversicherung
Beschäftigte

01.77100.45000 Kosten Arbeitsschutzbetreuung 100,00
Personal

01.77100.45010 Kosten arbeitsmedizinische 200,00
Betreuung Personal

01.77100.56200 Aus-, Fort- und Weiterbildung 100,00
Personal

01.77100.65400 Dienstreisen, Reisekosten 0,00
Personal
Summe Ringnr. 001 125.500,00

002 Hochbau
01.06000.50000 Bauunterhalt 2.000,00
01.13000.50000 Bauunterhalt 1.000,00
01.37000.50010 Wartung und Betriebskosten 100,00

Kirchturmuhren
01.46000.50000 Bauunterhalt 3.000,00
01.46000.52000 Ausstattungsgegenstande 4.000,00
01.56000.50000 Bauunterhalt Gebäude 3.000,00

Sportstätten
01.57020.50000 Bauunterhalt 1.500,00
01.75000.50000 Bauunterhalt 300,00
01.76010.50000 Bauunterhalt 2.000,00

Bürgerhaus Solz
01.76010.52000 Ausstattungsgegenstände 5.000,00
01.77100.50000 Bauunterhalt 9.000,00
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Übersicht Deckungsringe
Ringnr. Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz

2023
2 431

Bauunterhalt01.88010.50000 700,00
Summe Ringnr. 002 31.600,00

003 Tiefbau
01.58000.51520 Unterhalt Brunnen und 2.000,00

Brunnenleitungen
01.59010.51000 Unterhalt Radweg 500,00
01.63000.50000 Technische Überwachung Brücken 1.200,00
01.63000.51000 Unterhalt für Straßen 10.000,00
01.63000.51530 Unterhalt Brücken 1.500,00
01.63000.54300 Gebühren für 3.000,00

Straßenentwässerung
01.67010.51000 Instandhaltung 5.000,00
01.67010.63000 Verwaltungs- und 15.000,00

Betriebsausgaben (Strom)
01.69000.51000 Unterhalt Gewässer 2.Ordnung 200,00
01.69000.63000 Schadnagerbekämpfung 400,00

Summe Ringnr. 003 38.800,00

004 Objektverwaltung
01.06000.50020 Wartung und Kleinreparaturen 500,00
01.06000.54000 Bewirtschaftungskosten 9.000,00
01.13000.50020 Wartung und Kleinreparaturen 300,00
01.13000.54000 Bewirtschaftungskosten 5.000,00
01.13000.65210 Rundfunkbeitrag 100,00
01.46000.54000 Bewirtschaftungskosten 1.100,00
01.46400.54000 1.000,00Bewirtschaftungskosten
01.56000.50020 Wartung und Kleinreparaturen 500,00
01.56000.51000 100,00Unterhalt Sportanlagen
01.56000.54000 Bewirtschaftungskosten 1.500,00
01.57020.50020 Wartung und Kleinreparaturen 500,00
01.57020.54000 Bewirtschaftungskosten 1.000,00
01.75000.50020 Wartung und Kleinreparaturen 100,00
01.75000.51000 Unterhalt Grünanlagen 2.000,00
01.75000.54000 Bewirtschaftungskosten 2.300,00
01.76010.50020 Wartung und Kleinreparaturen 500,00

Bürgerhaus Solz
01.76010.54000 Bewirtschaftungskosten 7.800,00

Melkers, Rippershausen, Solz
01.76010.65200 Rundfunkbeitrag 100,00
01.77100.50020 Wartung und Kleinreparaturen 500,00
01.77100.54000 Bewirtschaftungskosten 4.200,00
01.77100.65210 Rundfunkbeitrag 100,00
01.88010.50020 Wartung und Kleinreparaturen 300,00
01.88010.54000 Bewirtschaftungskosten 1.200,00
01.88010.54100 Grundsteuern 300,00

Summe Ringnr. 004 40.000,00

005 Stadtservice
01.46010.51000 Unterhalt Spielpatze 500,00
01.58000.51000 Unterhalt von Park- und 600,00

Grünanlagen
01.63000.51100 Unterhalt der 500,00

Verkehrsleiteinrichtungen
01.63000.51510 Ausgaben Winterdienst 3.000,00
01.77100.51000 Unterhalt Grünschnittdeponie 1.000,00
01.77100.52000 Geräte, 3.000,00

Ausstattungsgegenstände
01.77100.55000 Unterhalt der Fahrzeuge 22.000,00
01.77100.56000 Dienst- und Schutzbekleidung 400,00

Summe Ringnr. 005 31.000,00
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Ringnr. Haushaltsstelle Bezeichnung Ansatz

2023
4321

006 Brandschutz
01.13000.40000 Aufwandsentschädigung 4.200,00
01.13000.40010 Lohnfortzahlung 0,00
01.13000.45000 Arbeitsmedizinischer Dienst 600,00
01.13000.52000 Technische Ausstattung 6.000,00
01.13000.55000 Unterhalt der Fahrzeuge 3.500,00
01.13000.56000 Schutzbekleidung 8.400,00
01.13000.63000 Verwaltungs- und 0,00

Betriebsausgaben
01.13000.65000 Geschäftsausgaben 100,00
01.13000.67300 Kostenersatz KWA 400,00

Löschwasserversorgung
Summe Ringnr. 006 23.200,00

007 Bereich Bürgermeister
01.00000.40010 Sitzungsgelder Gemeinderat 2.200,00
01.00000.63000 Ehrung älterer Bürger 1.000,00
01.00000.65300 Öffentliche Bekanntmachungen 500,00
01.00000.65500 Prozess- und 500,00

Vollstreckungskosten
01.00000.71800 Zuwendungen Vereine 2.000,00

Summe Ringnr. 007 6.200,00
008 Rathausservice

01.02000.64520 Beiträge Versicherungen 5.300,00
01.02000.65000 Verbrauchsmaterialien 100,00
01.02000.66110 Mitgliedsbeitrage 1.500,00
01.13000.55010 Steuern und Versicherungen 400,00

Fuhrpark
01.37000.71800 Leistungen an Kirche 200,00
01.77100.55010 Steuern und Versicherungen 3.000,00

Fuhrpark
10.500,00Summe Ringnr. 008

009 Finanzen
01.03300.65500 Beitreibungskosten 100,00
01.03300.65800 Kontogebühren, Depotgebühren 1.000,00
01.03300.65810 Vermischte Ausgaben 100,00
01.91000.80710 100,00Zinsausgaben für Kassenkredite

Summe Ringnr. 009 1.300,00

010 Informationstechnik
01.02000.65010 Geschäftsausgaben 200,00

EDV-Materialien
01.02000.65200 Telefongebühren 600,00
01.13000.65200 Telefongebühren 500,00

Summe Ringnr. 010 1.300,00



Gemeinde Rippershausen Haushaltsjahr 2023

Gesamtplan

Gesamtplan
2023

Gemeinde Rippershausen

Seite 69



Gemeinde Rippershausen Haushaltsjahr 2023

Gesamtplan
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR - Verwaltungshaushalt

Nr Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Ansatz Ergebnis Ergebnis
2023 2023 2023 2022 2022 2021 2021

Einnahmen EinnahmenAusgaben Ausgaben Einnahmen Ausgaben
2 3 4 6 7 8 951

Allgemeine Verwaltung 16.100 47.400 16.100 47.500 13.541,48 38.586,290

5.800 35.500 700Offentliche Sicherheit und Ordnung 24.400 7.022,70 23.872,711

Schulen 0 0 0 0 0,00 0,002

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, 0 6.300 0 300 0,00 0,003

Naturschutz
153.800 384.300Soziale Sicherung 160.800 298.400 133.670,77 276.983,894

Gesundheit, Sport, Erholung 1.400 16.600 1.500 12.300 1.349,23 9.777,965

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 2.300 39.800 2.200 40.000 2.357,92 11.558,796

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 30.000 185.700 7.400 160.200 6.636,13 128.147,857

Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und 40.800 2.700 41.200 2.000 41.315,45 2.133,178

Sondervermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft 1.395.100 927.000 899.300 544.100 1.370.953,91 1.085.786,939

Verwaltungshaushalt 1.645.300 1.645.300 1.129.200 1.129.200 1.576.847,59 1.576.847,59
1.645.300 0 1.129.200 0Ausgaben 1.576.847,59 0,00

Zuschuss / Uberschuss 0 0 0 0 0,00 0,00
Gesamthaushalt 3.905.500 3.905.500 1.472.000 1.472.000 2.229.369,00 2.229.369,00
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Gesamtplan
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR - Vermögenshaushalt

Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz VE Ansatz Ansatz Ergebnis Ergebnis
2023 2023 2023 2022 2022 2021 2021

Einnahmen EinnahmenAusgaben Ausgaben Einnahmen Ausgaben
2 4 7 8 96531

Allgemeine Verwaltung 16.200 26.000 0,00 15.477,850000

43.400 203.500Öffentliche Sicherheit und Ordnung 8.500 3.000 0,00 12.500,0001

Schulen 0 0 0,00 0,000002

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, 0 0 0,00 0,000003

Naturschutz
Soziale Sicherung 8.000 28.000 5.000 25.000 4.000,00 4.000,0004

Gesundheit, Sport, Erholung 391.200 1.542.000 75.000 -26.200,00 33.000,00005

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 220.000 427.000 274.200 25.000 97.553,73 39.997,2606

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 33.200 43.000 0 35.000 0,00 79.746,0007

Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und 0 500 0 500 33.878,41 -10.021,4708

Sondervermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft 1.564.400 0 55.100 153.300 543.289,27 477.821,7709

Vermögenshaushalt 2.260.200 2.260.200 342.800 342.800 652.521,41 652.521,410
2.260.200 0 342.800 0 0,00Ausgaben 652.521,410

0 0 0 0 0,00 0,00Zuschuss / Überschuss
Gesamthaushalt 3.905.500 3.905.500 1.472.000 1.472.000 2.229.369,00 2.229.369,000

Seite 71



Gemeinde Rippershausen Seite 72

Haushaltsjahr 2023



Gemeinde Rippershausen Haushaltsjahr 2023 Seite 7

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
2023

Gemeinde Rippershausen



Gemeinde Rippershausen Haushaltsjahr 2023 Seite 74

Haushaltsquerschnitt
A. Einzelpläne 0-8

EPL Einnahmen Personal- Sächl.Verw.- u Zuschuss- Bau-Sonstige Zuweisungen Objektbez. Sonstige Verpflich-
AB aus Verw. Finanz- ausgaben Betriebsaufw. und bedarf,Uber- Einnahmen d maßnahmen Investitions- tungs-
UAB und Betrieb einnahmen 40 - 46 Weitere Zuschüsse schuss (Sp. Vermögens- 94 - 96 ausgaben ermäch-
GRP 10 -17 20 - 22, Finanzausg. 71-79 3+4,/.5,6,7) haushalts 92 -93 tigungen

24-26,28 50 - 68, - 30 - 36 98-991
84,86

6 10 11 121/2 743

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 796 Einwohnern (2023)

Allgemeine Verwaltung0

00 Gemeindeorgane
0000 0,00 0,00 16.800,00 3.000,00 2.000,00 -21.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 21,11 €/E 3,77 €/E 2,51 €/E -27,39 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
000 0,00 0,00 16.800,00 3.000,00 2.000,00 -21.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 21,11 €/E 3,77 €/E 2,51 €/E -27,39 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
00 0,00 0,00 16.800,00 3.000,00 2.000,00 -21.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 21,11 €/E 3,77 €/E 2,51 €/E -27,39 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

02 Hauptverwaltung
0200 0,00 0,00 0,00 11.90,000 0,00 -11.90,000 0,00 0,00 1.200,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 14,95 €/E 0,00 €/E -14,95 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 1,51 €/E 0,00 €/E

020 0,00 0,00 0,00 11.900,00 0,00 -11.900,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 14,95 €/E 0,00 €/E -14,95 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 1,51 €/E 0,00 €/E

02 0,00 0,00 0,00 11.900,00 0,00 -11.900,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 14,95 €/E 0,00 €/E -14,95 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 1,51 €/E 0,00 €/E

03 Finanzverwaltung
0330 100,00 1.000,00 0,00 2.200,00 0,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E0,13 €/E 1,26 €/E 0,00 €/E 2,76 €/E 0,00 €/E -1,38 €/E 0,00 €/E
033 100,00 1.000,00 0,00 2.200,00 0,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/£ 0,00 €/E 0,00 €/E0,13 €/E 1,26 €/E 0,00 €/E 2,76 €/E 0,00 €/E -1,38 €/E
03 100,00 1.000,00 0,00 2.200,00 0,00 -1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 €/E0,13 €/E 1,26 €/E 0,00 €/E 2,76 €/E 0,00 €/E -1,38 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

05 Besondere Dienstellen der allıgemeinen Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
0600 15.000,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 3.500,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

18,84 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 14,45 €/E 0,00 €/E 4,40 €/E 0,00 €/E 18,84 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

060 15.000,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 3.500,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

18,84 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 14,45 €/E 0,00 €/E 4,40 €/E 0,00 €/E 18,84 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

06 15.000,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 3.500,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

18,84 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 14,45 €/E 0,00 €/E 4,40 €/E 0,00 €/E 18,84 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
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Haushaltsquerschnitt
EPL Einnahmen Sonstige Personal- Sächl.Verw.- u Zuweisungen Zuschuss- Objektbez. Bau- Sonstige Verpflich-
AB aus Verw. Finanz- ausgaben Betriebsaufw. und bedarf,Uber- Einnahmen d maßnahmen Investitions- tungs-
UAB und Betrieb einnahmen 40 - 46 Weitere Zuschiisse schuss (Sp. Vermögens- 94 - 96 ausgaben ermäch-
GRP 10-17 20 - 22, Finanzausg. 71-79 3+4./. 5,6,7) haushalts 92-93 tigungen

24-26,28 50 - 68, - 30 - 36 98-991
84,86

1/2 6 10 11 127543

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 796 Einwohnern (2023)
0 15.100,00 1.000,00 16.800,00 28.600,00 2.000,00 -31.300,00 0,00 15.000,00 1.200,00 0,00

18,97 €/E 1,26 €/E 21,11 €/E 35,93 €/E 2,51 €/E -39,32 €/E 0,00 €/E 18,84 €/E 1,51 €/E 0,00 €/E
Offentliche Sicherheit und Ordnung1

11 Offentliche Ordnung
1100 300,00 100,00 0,00 800,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,38 €/E 0,13 €/E 0,00 €/E 1,01 €/E 0,00 €/E -0,50 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
110 300,00 100,00 0,00 800,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,38 €/E 0,13 €/E 0,00 €/E 1,01 €/E 0,00 €/E -0,50 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
11 300,00 100,00 0,00 800,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,38 €/E 0,13 €/E 0,00 €/E 1,01 €/E 0,00 €/E -0,50 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
13 Brandschutz

1300 5.400,00 0,00 7.800,00 26.900,00 0,00 -29.300,00 43.400,00 33.000,00 170.500,00 0,00
6,78 €/E 0,00 €/E 9,80 €/E 33,79 €/E 0,00 €/E -36,81 €/E 54,52 €/E 41,46 €/E 214,20 €/E 0,00 €/E

130 5.400,00 0,00 7.800,00 26.900,00 0,00 -29.300,00 43.400,00 33.000,00 170.500,00 0,00
6,78 €/E 0,00 €/E 9,80 €/E 33,79 €/E 0,00 €/E -36,81 €/E 54,52 €/E 41,46 €/E 214,20 €/E 0,00 €/E

13 5.400,00 0,00 7.800,00 26.900,00 0,00 -29.300,00 43.400,00 33.000,00 170.500,00 0,00
6,78 €/E 0,00 €/E 9,80 €/E 33,79 €/E 0,00 €/E -36,81 €/E 54,52 €/E 41,46 €/E 214.20 €/E 0,00 €/E

5.700,00 100,00 7.800,00 27.700,00 0,00 -29.700,00 43.400,00 33.000,00 170.500,00 0,001

7,16 €/E 0,13 €/E 9,80 €/E 34,80 €/E 0,00 €/E -37,31 €/E 54,52 €/E 41,46 €/E 214,20 €/E 0,00 €/E

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz3

37 Kirchen

3700 0,00 0,00 0,00 100,00 6.200,00 -6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,13 €/E 7,79 €/E -7,91 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

370 0,00 0,00 0,00 100,00 6.200,00 -6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,13 €/E 7,79 &/E -7,91 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

37 0,00 0,00 0,00 100,00 6.200,00 -6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,13 €/E 7,79 €/E -7,91 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

0,00 0,00 0,00 100,00 6.200,00 -6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,003

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,13 €/E 7,79 €/E -7,91 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
Soziale Sicherung4

46 Einrichtungen der Jugendhilfe
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Haushaltsquerschnitt
EPL Einnahmen Sonstige Personal- Sächl.Verw.- u. Zuweisungen Zuschuss- Objektbez. Bau- Sonstige Verpflich-
AB aus Verw. Finanz- ausgaben Betriebsaufw. und bedarf,Uber- Einnahmen d maßnahmen Investitions- tungs-
UAB und Betrieb einnahmen 40 - 46 Weitere Zuschüsse schuss (Sp. Vermögens- 94 - 96 ausgaben ermäch-
GRP 10 - 17 20-22, Finanzausg. 71-79 3+4,/. 5,6,7) haushalts 92 - 93 tigungen

24-26,28 50 - 68, - 30 - 36 98-991
84,86

1/2 6 10 11 1297543

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 796 Einwohnern (2023)

4600 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0,00 -8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 10,18 €/E 0,00 €/E -10,18 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

4601 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,63 €/E 0,00 €/E -0,63 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 12,56 €/E 0,00 €/E

460 0,00 0,00 0,00 8.600,00 0,00 -8.600,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 10,80 €/E 0,00 €/E -10,80 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 12,56 €/E 0,00 €/E

4640 153.800,00 0,00 0,00 90.700,00 285.000,00 -221.900,00 8.000,00 10.000,00 8.000,00 0,00
193,22 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 113,94 €/E 358,04 €/E -278,77 €/E 10,05 €/E 12,56 €/E 10,05 €/E 0,00 €/E

464 153.800,00 0,00 0,00 90.700,00 285.000,00 -221.900,00 8.000,00 10.000,00 8.000,00 0,00
193,22 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 113,94 €/E 358,04 €/E -278,77 €/E 10,05 €/E 12,56 €/E 10,05 €/E 0,00 €/E

46 0,00153.800,00 0,00 0,00 99.300,00 285.000,00 -230.500,00 8.000,00 10.000,00 18.000,00
193,22 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 124,75 €/E 358,04 €/E -289,57 €/E 10,05 €/E 12,56 €/E 22,61 €/E 0,00 €/E

153.800,00 0,00 0,00 99.300,00 285.000,00 -230.500,00 8.000,00 10.000,00 18.000,00 0,004
193,22 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 124,75 €/E 358,04 €/E -289,57 €/E 10,05 €/E 12,56 €/E 22,61 €/E 0,00 €/E

Gesundheit, Sport, Erholung5

56 Eigene Sportstätten
5600 0,00 0,00 5.100,00 0,00 -3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,001.400,00

1,76 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 6,41 €/E 0,00 €/E -4,65 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

560 1.400,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 -3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,76 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 6,41 €/E 0,00 €/E -4,65 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

56 1.400,00 0,00 0,00 5.100,00 0,00 -3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,76 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 6,41 €/E 0,00 €/E -4,65 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

57 Badeanstalten

5702 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 20.000,00 15.000,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 3,77 €/E 0,00 €/E -3,77 €/E 0,00 €/E 25,13 €/E 18,84 €/E 0,00 €/E

570 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 20.000,00 15.000,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 3,77 &/E 0,00 €/E -3,77 €/E 0,00 €/E 25,13 €/E 18,84 €/E 0,00 €/E

57 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00 20.000,00 15.000,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 3,77 €/E 0,00 €/E -3,77 €/E 0,00 €/E 25,13 €/E 18,84 €/E 0,00 €/E

58 Park- und Gartenanlagen
5800 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 -7.600,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 9,55 €/E 0,00 €/E -9,55 €/E 0,00 €/E 8,79 €/E
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Haushaltsquerschnitt
EPL Einnahmen Sonstige Personal- Sächl.Verw.- u Zuweisungen Zuschuss- Objektbez. Bau- Sonstige Verpflich-
AB aus Verw. Finanz- ausgaben Betriebsaufw. und bedarf,Uber- Einnahmen d maBnahmen Investitions- tungs-
UAB und Betrieb einnahmen 40 - 46 Weitere Zuschiisse schuss (Sp. Vermögens- 94-96 ausgaben ermäch-
GRP 10 -17 20-22, Finanzausg. 71-79 3+4./. 5,6,7) haushalts 92-93 tigungen

24-26,28 50 - 68, - 30 - 36 98-991
84,36

1/2 6 10 11 1297543

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 796 Einwohnern (2023)

580 ,000 0,00 0,00 7.600,00 0,00 -7.600,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 9,55 €/E 0,00 €/E -9,55 €/E 0,00 €/E 8,79 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

58 0,00 0,00 0,00 7.600,00 0,00 -7.600,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 9,55 €/E 0,00 €/E -9,55 €/E 0,00 €/E 8,79 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

59 Sonstige Erholungseinrichtungen
5901 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 -900,00 391.200,00 1.500.000,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 1,13 €/E 0,00 €/E -1,13 €/E 491,46 €/E 1.884,42 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
590 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 -900,00 391.200,00 1.500.000,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 1,13 €/E 0,00 €/E -1,13 €/E 491,46 €/E 1.884,42 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
59 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 -900,00 391.200,00 1.500.000,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 1,13 €/E 0,00 €/E -1,13 €/E 491,46 €/E 1.884,42 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

1.400,00 0,00 0,00 16.600,00 0,00 -15.200,00 391.200,00 1.527.000,00 15.000,00 0,00
1,76 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 20,85 €/E 0,00 €/E -19,10 €/E 491,46 €/E 1.918,34 €/E 18,84 €/E 0,00 €/E

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
61 Städtebauliche Planung,Stadtebauférderung, Vermessung, Bauordnung
63 Gemeindestraßen

6300 700,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 -18.500,00 220.000,00 420.000,00 0,00 0,00
0,88 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 24,12 €/E 0,00 €/E -23,24 €/E 276,38 €/E 527,64 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

630 700,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 -18.500,00 220.000,00 420.000,00 0,00 0,00
0,88 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 24,12 €/E 0,00 €/E -23,24 €/E 276,38 €/E 527,64 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

63 700,00 0,00 0,00 19.200,00 0,00 «18.500,00 220.000,00 420.000,00 0,00 0,00
0,88 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 24,12 €/E 0,00 €/E -23,24 €/E 276,38 €/E 527,64 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

67 StraBenbeleuchtung und -reinigung
6701 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 -20.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 25,13 €/E 0,00 €/E -25,13 €/E 0,00 €/E 8,79 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
670 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 ~20.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 25,13 €/E 0,00 €/E -25,13 €/E 0,00 €/E 8,79 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
6750 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,01 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 2,01 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
675 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,01 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 2,01 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
67 1.600,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 -18.400,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
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Haushaltsquerschnitt
EPL Einnahmen Sonstige Personal- Sächl.Verw.- u Zuweisungen Zuschuss- Objektbez. Bau- Sonstige Verpflich-
AB aus Verw. Finanz- ausgaben Betriebsaufw. und bedarf,Über- Einnahmen d maßnahmen Investitions- tungs-
UAB und Betrieb einnahmen 40 - 46 Weitere Zuschüsse schuss (Sp. Vermögens- 94-96 ausgaben ermäch-
GRP 10 - 17 20-22, Finanzausg. 71-79 3+4./. 5,6,7) haushalts 92 - 93 tigungen

24-26,28 50 - 68, - 30 - 36 98-991
84,86

1/2 6 10 11 127543

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 796 Einwohnern (2023)

2,01 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 25,13 €/E 0,00 €/E -23,12 €/E 0,00 €/E 8,79 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
69 Wasserläufe, Wasserbau

6900 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,75 €/E 0,00 €/E -0,75 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

690 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,75 €/E 0,00 €/E -0,75 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

69 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,75 €/E 0,00 €/E -0,75 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

2.300,00 0,00 0,00 39.800,00 0,00 -37.500,00 220.000,00 427.000,00 0,00 0,00
2,89 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 50,00 €/E 0,00 €/E -47,11 €/E 276,38 €/E 536,43 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung7

75 Bestattungswesen
7500 5.500,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00 -19.300,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

6,91 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 31,16 €/E 0,00 €/E -24,25 €/E 0,00 €/E 12,56 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
750 5.500,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00 -19.300,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

6,91 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 31,16 €/E 0,00 €/E -24,25 €/E 0,00 €/E 12,56 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
75 5.500,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00 -19.300,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

6,91 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 31,16 €/E 0,00 €/E -24,25 €/E 0,00 €/E 12,56 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
7601 700,00 0,00 0,00 15.400,00 0,00 -14.700,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

0,88 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 19,35 €/E 0,00 €/E -18,47 €/E 0,00 €/E 37,69 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
760 700,00 0,00 0,00 15.400,00 0,00 -14.700,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

0,88 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 19,35 €/E 0,00 €/E -18,47 €/E 0,00 €/E 37,69 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
76 700,00 0,00 0,00 15.400,00 0,00 -14.700,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

0,88 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 19,35 €/E 0,00 €/E -18,47 €/E 0,00 €/E 37,69 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7710 23.800,00 0,00 102.200,00 43.300,00 0,00 -121.700,00 33.200,00 0,00 3.000,00 0,00

29,90 €/E 0,00 €/E 128,39 €/E 54,40 €/E 0,00 €/E -152,89 €/E 41,71 €/E 0,00 €/E 3,77 €/E 0,00 €/E
771 23.800,00 0,00 102.200,00 43.300,00 0,00 -121.700,00 33.200,00 0,00 3.000,00 0,00

3,77 €/E 0,00 €/E29,90 €/E 0,00 €/E 128,39 €/E 54,40 €/E 0,00 €/E -152,89 €/E 41,71 €/E 0,00 €/E
77 23.800,00 0,00 102.200,00 43.300,00 0,00 -121.700,00 33.200,00 0,00 3.000,00 0,00

29,90 €/E 0,00 €/E 128,39 €/E 54,40 €/E 0,00 €/E -152,89 €/E 41,71 €/E 0,00 €/E 3,77 €/E 0,00 €/E
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Haushaltsquerschnitt
EPL Einnahmen Sonstige Personal- Sächl.Verw.- u Zuweisungen Zuschuss- Objektbez. Bau- Sonstige Verpflich-
AB aus Verw. Finanz- Betriebsaufw. und bedarf,Uber- Einnahmen d mak h Investitions-ausgaben tungs-
UAB und Betrieb einnahmen 40 - 46 Weitere Zuschüsse schuss (Sp. Vermögens- 94 - 96 ausgaben ermäch-
GRP 10 - 17 20 - 22, Finanzausg. 71-79 3+4./.5,6,7) haushalts 92-93 tigungen

- 30 - 36 98-99124-26,28 50 - 68,
84,86

1/2 6 10 11 129743

Betrage in EUR und EUR/Einwohner bei 796 Einwohnern (2023)

79 Fremdenverkehr, sonst.Férd. von Wirtschaft und Verkehr

7 30.000,00 0,00 102.200,00 83.500,00 0,00 -155.700,00 33.200,00 40.000,00 3.000,00 0,00
37,69 €/E 0,00 €/E 128,39 €/E 104,90 €/E 0,00 €/E -195,60 €/E 41,71 €/E 50,25 €/E 3,77 €/E 0,00 €/E

Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
8100 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 €/E 36,43 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 36,43 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
810 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 €/E 36,43 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 36,43 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

81 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E0,00 €/E 36,43 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 36,43 €/E

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

8550 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,25 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

855 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,25 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

85 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,25 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,25 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

88 Allgemeines Grundvermögen
0,008801 11.600,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00 0,00

14,57 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 3,14 €/E 0,00 €/E 11,43 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
0,00 0,00880 11.600,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 9.100,00 0,00 0,00

14,57 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 3,14 €/E 0,00 €/E 11,43 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E

0,00 500,00 0,008811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,63 €/E 0,00 €/E

0,00 500,00 0,00881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,63 €/E 0,00 €/E

0,00 0,00 500,00 0,0088 11.600,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 9.100,00

14,57 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 3,14 €/E 0,00 €/E 11,43 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,63 €/E 0,00 €/E

11.800,00 29.000,00 0,00 2.700,00 0,00 38.100,00 0,00 0,00 500,00 0,00

0,00 €/E 47,86 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 0,63 €/E 0,00 €/E14,82 €/E 36,43 €/E 0,00 €/E 3,39 €/E

0-8: 298.300,00 293.200,00 -468.100,00 695.800,00 2.052.000,00 208.200,00 0,00220.100,00 30.100,00 126.800,00
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Haushaltsquerschnitt
Einnahmen Sonstige Personal Sächl.Verw. u Zuweisungen Zuschuss- Objektbez. Bau- Sonstige Verpflich
aus Verw. Finanz- Betriebsaufw und Einnahmen d. maBnahmen Investitions-ausgaben bedarf,Über- tungs-

UAB und Betrieb «innahmen 4046 Weitere Zuschüsse schuss (Sp. Vermögens- 9496 ausgaben ermäch-
GRP 10-17 2- 22, Finanzausg. 71-79 3+4,/. 5,6,7) haushalts 92 - 93 tigungen

24-26,28 5068, 30 - 36 98991
84,86

112 6 10 11 1274

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 796 Einwohnern (2023)

276,51 37,81 €/E 159,30 €/E 374,75 «fe 368,34 €/E -588,07 874,12 gel 2.577,89 261,56 re 0,00 €/E
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Haushaltsquerschnitt
B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Steuern Einn.aus Verw. Zuschuss-Deckungs- Sonstige Sonstige Sonstige
Text Einzelplan und und und Betrieb reserve Finanz- bedarf oder Einnahmen Ausgaben

Abschnitt allgemeine Sonstige 47,85 ausgaben Überschuss des Vermög.- des Vermög.-
Gruppierungs-Nr. Zuweisungen Finanzeinn. 80-84, (Sp. 3+4-5-6) Haushalts Haushalts

00-09 158,20,21, 86 30,31, 90,91,97,
23,26-28 361,37 990-992,997

1/2 4 8 9753

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 796 Einwohnern (2023)

Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Steuern, allgem Zuweısungen undall e Umlagen
9001 1.315.200,00 300,00 0,00 120.100,00 1.195.400,00 0,00 0,00

1.652,26 €/E 0,38 €/E 0,00 €/E 150,88 €/E 1.501,76 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E
9002 79.600,00 0,00 0,00 456.000,00 -376.400,00 1.900,00 0,00

100,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 572,86 €/E -472,86 €/E 2,39 €/E 0,00 €/E
900 1.394.800,00 300,00 0,00 576.100,00 819.000,00 1.900,00 0,00

1.752,26 €/E 0,38 €/E 0,00 €/E 723,74 €/E 1.028,89 €/E 2,39 €/E 0,00 €/E
90 1.394.800,00 300,00 0,00 576.100,00 819.000,00 1.900,00 0,00

1.752,26 €/E 0,38 €/E 0,00 €/E 723,74 €/E 1.028,89 €/E 2,39 €/E 0,00 €/E
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 0,00 0,00 0,00 350.900,00 -350.900,00 1.562.500,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 440,83 €/E -440,83 €/E 1.962,94 €/E 0,00 €/E
910 0,00 0,00 0,00 350.900,00 -350.900,00 1.562.500,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 440,83 €/E -440,83 €/E 1.962,94 €/E 0,00 €/E
91 0,00 0,00 0,00 350.900,00 -350.900,00 1.562.500,00 0,00

0,00 €/E 0,00 €/E 0,00 €/E 440,83 €/E 440,83 €/E 1.962,94 €/E 0,00 €/E
92 Abwicklung der Vorjahre

1.394.800,00 300,00 0,00 927.000,00 468.100,00 1.564.400,00 0,009

1.752,26 €/E 0,38 €/E 0,00 €/E 1.164,57 €/E 588,07 €/E 1.965,33 €/E 0,00 €/E
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Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht
2023

Gemeinde Rippershausen
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Gruppierungsübersicht
Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

in Euro

Grupp. Bezeichnung der Hauptgruppen Ansatz Betrag je Ansatz Betrag je Ergebnis Betrag je
Nr Gruppen und Untergruppen 2023 Einwohner 2022 Einwohner 2021 Einwohner

(796) (806) (821)
2 4 6 87531

Einnahmen

Steuern, allgemeine Zuweisungen0

000 Grundsteuer A 7.000 8,79 7.000 8,68 7.010,70 8,54
001 Grundsteuer B 89.000 111,81 88.000 109,18 88.257,43 107,50
003 Gewerbesteuer 800.000 1.005,03 400.000 496,28 768.653,96 936,24

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern
010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 310.000 389,45 290.000 359,80 290.341,73 353,64
012 Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer 100.000 125,63 100.000 124,07 103.189,11 125,69

02,03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 9.200 11,56 9.500 11,79 9.570,00 11,66

04 Schlüsselzuweisungen

05 Bedarfszuweisungen

06 Sonstige allgemeine Zuweisungen
061 vom Land 79.600 100,00 4.500 5,58 103.858,98 126,50

07 Allgemeine Umlagen

09 Ausgleichsleistungen

Summe der Hauptgruppe 0 1.394.800 1.752,26 899.000 1.115,38 1.370.881,91 1.669,77
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Gruppierungsübersicht

Grupp. Bezeichnung der Hauptgruppen Ansatz Betrag je Ansatz Betrag je Ergebnis Betrag je
Nr. 2023 Einwohner 2022 Einwohner 2021 EinwohnerGruppen und Untergruppen

(796) (806) (821)
2 86 75431

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb1

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 4.500 5,65 4.500 5,58 4.341,70 5,29

13,14 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten 27.100 34,05 28.000 34,74 26.594,17 32,39

15 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 23.700 29,77 30.800 38,21 18.218,41 22,19

16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
161 vom Land 0,00 0,00 80,08 0,1000
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 40.700 51,13 36.700 45,53 28.868,00 35,16
169 Innere Verrechnungen 23.800 29,90 0,00 0,00 0,000

17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
171 vom Land 98.400 123,62 97.800 121,34 89.229,58 108,68

1.900 1.500172 von Gemeinden und Gemeindeverbanden 2,39 1,86 1.567,06 1,91

178 von Ubrigen Bereichen 0,00 0,00 6.300,00 7,6700

Summe der Hauptgruppe 1 220.100 276,51 199.300 247,27 175.199,00 213,40
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Gruppierungsübersicht
Grupp. Bezeichnung der Hauptgruppen Ansatz Betrag je Ansatz Betrag je Ergebnis Betrag je
Nr Gruppen und Untergruppen 2023 Einwohner 2022 Einwohner 2021 Einwohner

(736) (806) (821)
2 4 6 871

Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen

21,22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen 29.000 36,43 29.500 36,60 29.728,30 36,21
und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben

23 Schuldendiensthilfen

26 Weitere Finanzeinnahmen 1.400 1,76 1.400 1,74 1.038,38 1,26

27 Kalkulatorische Einnahmen

28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt
(Gebührenausgleichsrücklagen)
(für später entstehende Kosten)

Summe der Hauptgruppe 2 30.400 38,19 30.900 38,34 30.766,68 37,47

Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen 1.645.300 2.066,96 1.129.200 1.400,99 1.576.847,59 1.920,64
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Gruppierungsübersicht
Grupp Bezeichnung der Hauptgruppen Ansatz Betrag je Ansatz Betrag je Ergebnis Betrag je

Nr. Gruppen und Untergruppen 2023 Einwohner 2022 Einwohner 2021 Einwohner
(796) (806) (821)

2 4 6 7 8531

Einnahmen des Vermögenshaushalts3

30 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt
300 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 350.800 440,70 31.600 39,21 519.637,72 632,93

Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)
Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)

31 Entnahmen aus Rücklagen
310 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 1.189.500 1.494,35 0,00 0,00 0,000

32 Rückflüsse von Darlehen

Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen

34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des 33.200 41,71 0,00 33.878,41 41,260

Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0,00 97.553,73 118,8200

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen

361 vom Land 636.700 799,87 311.200 386,10 1.451,55 1,77
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 50.000 62,81 0 0,00 0,00 0,00

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen

2.260.200 2.839,45 342.800 425,31 652.521,41 794,79Einnahmen des Vermögenshaushalts

Gesamteinnahmen 3.905.500 4.906,41 1.472.000 1.826,30 2.229.369,00 2.715,43
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Gruppierungsübersicht

Grupp Bezeichnung der Hauptgruppen Ansatz Betrag je Ansatz Betrag je Ergebnis Betrag je
Nr Gruppen und Untergruppen 2023 Einwohner 2022 Einwohner 2021 Einwohner

(796) (806) (821)
2 4 6 87531

Ausgaben

Personalausgaben4

40 20.600 25,88 23.600 29,28 17.035,35 20,75Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
41 Dienstbezüge u. dgl. 82.500 103,64 76.000 94,29 71.286,37 86,83
43 Beiträge zu Versorgungskassen 6.000 7,54 4.500 5,58 3.987,52 4,86

Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung 16.800 21,11 16.200 20,10 14.548,90 17,724
45 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 900 1,13 1.200 1,49 842,86 1,03

Summe der Hauptgruppe 4 126.800 159,30 121.500 150,74 107.701,00 131,18

5,6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50,51 60.800 76,38 62.500 77,54 11.303,13 13,77Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens

52 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände 18.000 22,61 12.000 14,89 4.624,98 5,63

sonstige Gebrauchsgegenstände
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw 37.400 46,98 32.000 39,70 28.612,27 34,85

28.900 25.900 32,13 27.759,01 33,8155 Haltung von Fahrzeugen 36,31

56,57-63 Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere 29.900 37,56 18.200 22,58 19.851,33 24,18

Verwaltungs- und Betriebsausgaben
64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a. 18.100 22,74 20.300 25,19 17.312,13 21,09

67 Erstattungen von Ausgaben des

Verwaltungshaushaltes
81.000 101,76 53.000 65,76 51.829,80 63,13672 an Gemeinden und Gemeindeverbände

673 an Zweckverbände und dergl. 400 0,50 400 0,50 325,21 0,40
679 23.800 29,90 0,00 0,00 0,00Innere Verrechnungen 0

68 Kalkulatorische Kosten
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Gruppierungsübersicht
Grupp Bezeichnung der Hauptgruppen Ansatz Betrag je Ansatz Betrag je Ergebnis Betrag je
Nr Gruppen und Untergruppen 2023 Einwohner 2022 Einwohner 2021 Einwohner

(796) (806) (821)
2 4 6 7 8531

Summe der Hauptgruppen 5 und 6 298.300 374,75 224.300 278,29 161.617,86 196,85

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investtitionen)7

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für
laufende Zwecke

715-718 293.200 240.200an sonstige Bereiche 368,34 298,01 222.607,56 271,14

72 Schuldendiensthilfen

Summe der Hauptgruppe 7 293.200 368,34 240.200 298,01 222.607,56 271,14

Sonstige Finanzausgaben8

80 Zinsausgaben
100 1.400807 an Kreditinstitute 0,13 1,74 1.916,78 2,33

81 Steuerbeteiligungen
810 Gewerbesteuerumlage 120.000 150,75 60.000 74,44 77.469,26 94,36

82 Allgemeine Zuweisungen

83 Allgemeine Umlagen
831 an Land 19.200 24,12 18.100 22,46 63.639,00 77,51
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 436.800 548,74 432.000 535,98 421.645,19 513,58

84 Weitere Finanzausgaben 100 0,13 100 0,12 613,22 0,75

86 Zuführungen zum Vermögenshaushalt
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Gruppierungsübersicht
Grupp. Bezeichnung der Hauptgruppen Ansatz Betrag je Ansatz Betrag je Ergebnis Betrag je
Nr 2023 Einwohner 2022 Einwohner 2021 EinwohnerGruppen und Untergruppen

(796) (806) (821)
2 4 6 71

860 350.800 31.600Zuführung zum Vermögenshaushalt 440,70 39,21 519.637,72 632,93
Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)
Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)

Summe der Hauptgruppe 8 927.000 1.164,57 543.200 673,95 1.084.921,17 1.321,46

Ausgaben des Verwaltungshaushaites zusammen 1.645.300 2.066,96 1.129.200 1.400,99 1.576.847,59 1.920,64
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Gruppierungsübersicht
Ansatz AnsatzGrupp. Bezeichnung der Hauptgruppen Betrag je Betrag je Ergebnis Betrag je

Nr Gruppen und Untergruppen 2023 Einwohner 2022 Einwohner 2021 Einwohner
(796) (806) (821)

2 4 6 87531

Ausgaben des Vermögenshaushalts9

91 Zuführung an Rücklagen
910 an allgemeine Rücklage 0,00 29.000 35,98 438.815,91 534,490

92 Gewährung von Darlehen

93 Vermögenserwerb
932 Erwerb von Grundstücken 500 0,63 500 0,62 -10.021,47 -12,21
935 199.700 250,88 54.000 67,00 92.486,00 112,65Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

94-96 Baumaßnahmen 2.052.000 2.577,89 135.000 167,49 92.477,85 112,64

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen
977 an Kreditinstitute 0,00 124.300 154,22 39.005,86 47,510

98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
981 an Land 0,00 0,00 -2,74 0,0000
987 an Kreditinstitute 0,00 0,00 -240,00 -0,2900
988 an sonstige Bereiche 8.000 10,05 0,00 0,00 0,000

99 Sonstiges

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2.260.200 2.839,45 342.800 425,31 652.521,41 794,79

3.905.500 1.472.000 1.826,30 2.229.369,00 2.715,43Gesamtausgaben 4.906,41
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Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit
in Euro

Nr Ansatz Ansatz Plan Plan PlanBezeichnung Ergebnis
2021 2022 2023 2024 2025 2026

2 3 4 5 6 7 81

Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (HGr. 0-2) 1.576.847,59 1.129.200 1.645.300 1.638.500 1.652.900 1.667.3001

zuzüglich
abzüglich

1.667.300Il Laufende Einnahmen 1.576.847,59 1.129.200 1.645.300 1.638.500 1.652.900

Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (HGr. 4-8) 1.576.847,59 1.129.200 1.645.300 1.638.500 1.652.900 1.667.3006

zuzüglich
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung 39.005,86 2.300 00007

innerer Darlehen (aus Gr. 97)
darunter:
nicht genehmigten Krediten (aus Gr. 97)
Rechtsgeschäften (aus Gr. 92-96)

abzüglich
12 Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860) 519.637,72 31.600 350.800 210.100 50.400 20.000

nachrichtlich:

IV Laufende Ausgaben 1.096.215,73 1.099.900 1.294.500 1.428.400 1.602.500 1.647.300
Laufende Einnahmen (Il) 1.576.847,59 1.129.200 1.645.300 1.638.500 1.652.900 1.667.300

1.647.300Laufende Ausgaben (IV) 1.096.215,73 1.099.900 1.294.500 1.428.400 1.602.500
Überschuss (Freie Finanzspitze) / Fehlbetrag 480.631,86 29.300 350.800 210.100 50.400 20.000

Ergänzende Angaben: In Il und IV sind enthalten:

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben
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Finanzierungsübersicht

Ansatz AnsatzBezeichnung Rechnungsergebnis
2023 2022 2021

2 54
A. Finanzierungssaldo
Gesamteinnahmen 3.905.500 1.472.000 2.229.369,001.

1.189.500 0Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nm. 9.1, 10.1, 11.1) 0,002.
Differenz 2.716.000 1.472.000 2.229.369,003

3.905.500 1.472.000Gesamtausgaben 2.229.369,00
Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nm. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 0 153.300 477.821,775.

Differenz 3.905.500 1.318.700 1.751.547,236.

Saldo (Nrn. 3 /. 6) -1.189.500 153.300 477.821,777

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

9.1 1.189.500 0 0,00Entnahmen aus Rücklagen
9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0 29.000 438.815,91
9.3 Differenz 1.189.500 -29.000 -438.815,91

10.2 Tilgung von Krediten 0 124.300 39.005,86
103 Differenz 0 -24.300 -39.005,86

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgange (Nm. 8, 9.3,10.3,11.3 ) 1.189.500 -153.300 -477.821,77

€. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt
13.2 124.300 39.005,86Tilgung 0
13.3 Saldo -124.300 -39.005,860

Seite 9
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Verwaltungshaushalt

0Einzelplan Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 Bereich Bürgermeister

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 75431

0
AUSGABEN

4000 0 Aufwendungen für ehrenamtliche 11 14.200 14.200 14.160,00 DR001
Tätigkeit

40010 Sitzungsgelder Gemeinderat 2.200 2.200 1.435,35 DR0071

4440 0 Beitrage gesetzliche 11 400 1.000 851,40 DR001
Sozialversicherung
Beschäftigte

6300 0 1.000 1.000Ehrung älterer Bürger 0,00 DR0071

6530 0 Offentliche Bekanntmachungen 500 500 180,70 DR0071

6540 0 Dienstreisen, Reisekosten 13 200 300 0,00 DR001
Personal

6550 0 Prozess- und 500 500 0,00 DR0071

Vollstreckungskosten
6600 0 Verfügungsmittel Bürgermeister 800 500 486,231

7180 0 Zuwendungen Vereine 2.000 2.000 0,00 DR0071

SUMME AUSGABEN 21.800 22.200 17.113,68
Summe Einnahmen UA 0000 0,0000

21.800 22.200 17.113,68Summe Ausgaben UA 0000
Uberschuss / Zuschuss UA 0000 -21.800 -22.200 -17.113,68
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Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Rathausservice

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 75431

0
AUSGABEN

5600 0 10 200Dienst- und Schutzbekleidung 185,16 KW0
Personal

6450 0 Beiträge gesetzliche 11 3.800 3.500 3.380,00 DR001
Unfallversicherung an UKT

64510 Beitrage 11 400 400 113,11) DR001
Berufsgenossenschaften

64520 Beitrage Versicherungen 10 5.300 4.600 4.469,69 DR008
6500 0 Verbrauchsmaterialien 10 100 100 0,00 DR008
6501 0 Geschäftsausgaben 12 200 200 60,00 DR010

EDV-Materialien
6520 0 Telefongebühren 12 600 600 442,50 DR010
66110 Mitgliedsbeiträge 10 1.500 1.500 1.529,55 DR008

SUMME AUSGABEN 11.900 11.100 10.180,01
Summe Einnahmen UA 0200 0,000
Summe Ausgaben UA 0200 11.900 11.100 10.180,01
Überschuss / Zuschuss UA 0200 -11.900 -11.100 -10.180,01
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Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0330 Zahlungsabwicklung

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 75431

0
EINNAHMEN

15700 Vermischte Einnahmen 21 100 100 0,00
26100 Säumniszuschläge, Zinsen u.a. 21 1.000 1.000 742,38

SUMME EINNAHMEN 1.100 1.100 742,38
AUSGABEN

6550 0 21 100 100 0,00 DR009Beitreibungskosten
65510 Kassen- und Rechnungsprüfung 20 1.000 -300,000
6580 0 Kontogebühren, Depotgebühren 21 1.000 4.500 4.016,17} DROOS
6581 0 Vermischte Ausgaben 21 100 100 0,00 DROOS

SUMME AUSGABEN 2.200 4.700 3.716,17
Summe Einnahmen UA 0330 1.100 1.100 742,38

2.200 4.700 3.716,17Summe Ausgaben UA 0330
Uberschuss / Zuschuss UA 0330 -1.100 -3.600 -2.973,79
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Verwaltungshaushalt
0Einzelplan Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 05 Besondere Dienstellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 741

AUSGABEN
6500 0 Geschäftsausgaben 19 555,0000

SUMME AUSGABEN 555,00
Summe Einnahmen UA 0520 0,00
Summe Ausgaben UA 0520 555,00
Überschuss / Zuschuss UA 0520 -555,000
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Verwaltungshaushalt
0Einzelplan Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 75431

EINNAHMEN
1400 0 Mieten 67 10.000 10.000 8.685,97
1500 0 Ersatz Betriebskosten 67 5.000 5.000 4.113,13

SUMME EINNAHMEN 15.000 15.000 12.799,10
AUSGABEN

5000 0 Bauunterhalt 65 2.000 2.500 1.171,90) DR002
5002 0 Wartung und Kleinreparaturen 67 500 0,00 DR0040

5400 0 67 9.000 7.000 5.849,53 DR004Bewirtschaftungskosten
SUMME AUSGABEN 11.500 9.500 7.021,43

15.000Summe Einnahmen UA 0600 15.000 12.799,10
Summe Ausgaben UA 0600 11.500 9.500 7.021,43
Uberschuss / Zuschuss UA 0600 3.500 5.500 5.777,67
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Verwaltungshaushalt
1Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 741

EINNAHMEN
1000 0 Verwaltungsgebühren 32 200 200 336,20
11000 Gebühren für Sondernutzung 32 100 10 12,50
26010 32 100 10 224,00Verkehrsordnungswidrigkeiten

SUMME EINNAHMEN 572,7000
AUSGABEN

6300 0 32 800 800 0,00Verwaltungs- und
Betriebsausgaben
SUMME AUSGABEN 800 0,00
Summe Einnahmen UA 1100 400 572,700
Summe Ausgaben UA 1100 800 800 0,00
Überschuss / Zuschuss UA 1100 400 572,7000



Gemeinde Rippershausen Haushaltsjahr 2023 Seite 102

Verwaltungshaushalt
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 75431

EINNAHMEN
1100 0 Kostenersatz und 37 200 200 0,00

Gebührenerhebung
1500 0 Ersatz Betriebskosten 67 100 100 150,00

Feuerwehrverein
17100 Zuweisungen Land 37 4.800 0,000
17200 Zuweisungen Landkreis 37 300 0,000

Jugendfeuerwehr
1780 0 Spenden 20 6.300,0000

SUMME EINNAHMEN 5.400 300 6.450,00
AUSGABEN

4000 0 Aufwandsentschädigung 37 4.200 7.200 1.440,00) DR006
4380 0 Beiträge zusätzliche 11 3.000 1.800 1.656,00) DR001

Altersversorgung freiwillige
Feuerwehrangehörige an V

4500 0 Arbeitsmedizinischer Dienst 37 600 900 585,00 DR006
5000 0 Bauunterhalt 65 1.000 2.000 347,48 DR002
5002 0 Wartung und Kleinreparaturen 67 300 0,00 DR0040
5200 0 37 6.000 2.500 3.500,98 DR006Technische Ausstattung
5400 0 Bewirtschaftungskosten 67 5.000 3.000 4.413,78) DR004
5500 0 37 3.500 2.500 3.769,32 DR006Unterhalt der Fahrzeuge
55010 Steuern und Versicherungen 10 400 400 294,87 DR008

Fuhrpark
5600 0 Schutzbekleidung 37 8.400 1.000 6.300,00 DR006

-- Ubertragbar --

5620 0 Aus-, Fort- und Weiterbildung 13 100 100 0,00 DR001
Personal

6450 0 Beiträge gesetzliche 11 1.000 1.000 878,47DR001
Unfallversicherung
Feuerwehrangehörige an FUK
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Verwaltungshaushalt
1Einzelplan Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 741

6500 0 Geschäftsausgaben 37 100 10 30,00DR006
65200 Telefongebühren 12 500 500 261,64 DR010
65210 Rundfunkbeitrag 67 100 100 69,96 DR004
6540 0 Dienstreisen, Reisekosten 13 100 10 0,00) DR001

Personal
67300 Kostenersatz KWA 37 400 400 325,21 DR006

Löschwasserversorgung
SUMME AUSGABEN 34.700 23.600 23.872,71
Summe Einnahmen UA 1300 5.400 300 6.450,00

34.700 23.600 23.872,71Summe Ausgaben UA 1300
Überschuss / Zuschuss UA 1300 -29.300 -23.300 -17.422,71
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Verwaltungshaushalt
3Einzelplan Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

Abschnitt 37 Kirchen
Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 741

AUSGABEN
5001 0 Wartung und Betriebskosten 65 100 100 0,00 DR002

Kirchturmuhren
7180 0 Leistungen an Kirche 10 200 200 0,00 DR008
71810 Zuschuss Kirche 20 6.000 0,000

SUMME AUSGABEN 6.300 300 0,00
Summe Einnahmen UA 3700 0,00
Summe Ausgaben UA 3700 6.300 300 0,00
Überschuss / Zuschuss UA 3700 -6.300 -300 0,00
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Verwaltungshaushalt
4Einzelplan Soziale Sicherung

Abschnitt 6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 741

AUSGABEN
5000 0 Bauunterhalt 65 3.000 1.500 0,00 DR002
5200 0 Ausstattungsgegenstände 65 4.000 1.000 0,00 DR002
5400 0 Bewirtschaftungskosten 67 1.100 1.000 961,20 DR004

SUMME AUSGABEN 8.100 3.500 961,20
Summe Einnahmen UA0 0,00

8.100 3.500Summe Ausgaben UA0 961,20
Überschuss / Zuschuss UA0 -8.100 -3.500 -961,20
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Verwaltungshaushalt
4Einzelplan Soziale Sicherung

Abschnitt 6 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4601 Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 741

0
AUSGABEN

5100 0 Unterhalt Spieipätze 500 3.000 773,61 DROOS8
SUMME AUSGABEN 500 3.000 773,61
Summe Einnahmen UA 4601 0,00
Summe Ausgaben UA 4601 500 3.000 773,61
Überschuss / Zuschuss UA 4601 -500 -3.000 -773,61
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Verwaltungshaushalt
4Einzelplan Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätten in Trägerschaft

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

6 754321

0
EINNAHMEN

1400 0 Mieten 67 4.900 4.900 4.848,00
1500 0 Ersatz Betriebskosten 67 900 800 771,98
15010 Rückzahlung Zuschuss 30 15.000 22.000 11.200,77

Kita DRK Schlumpfenland
1610 0 30 KWErstattung Selbsttests 80,0800

Kigas Corona-Pandemie
1620 0 30 40.700 36.700Erstattung Betriebskosten 28.868,00

Fremdnutzer
17100 30 77.300 75.400 67.302,00Zuweisungen Land

gemäß ThiirKigaG
17120 Zuschuss Einnahmeverlust 30 7.130,0000

Elternbeitrage
1713 0 Zuweisungen Land 30 15.000 21.000 13.469,94

Beitragsfreies Kitajahr
SUMME EINNAHMEN 153.800 160.800 133.670,77
AUSGABEN

5400 0 Bewirtschaftungskosten 67 1.000 900 811,72 DR004
67200 Erstattung Betriebskosten für 30 81.000 53.000 51.829,80

Kinder in fremden

Einrichtungen
67900 Innere Verrechnungen 20 8.700 0 0,00
7180 0 Zuschuss 30 285.000 238.000 222.607,56

Kindertageseinrichtung DRK
SUMME AUSGABEN 375.700 291.900 275.249,08
Summe Einnahmen UA 4640 153.800 160.800 133.670,77
Summe Ausgaben UA 4640 375.700 291.900 275.249,08
Überschuss / Zuschuss UA 4640 -221.900 -131.100 -141.578,31

Erläuterungen Unterabschnitt 4640
| Mehreinnahmen bei Hhst. 46400.16200 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 46400.67200
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Verwaltungshaushalt
5Einzelplan Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

6 754321

0
EINNAHMEN

1500 0 Ersatz Betriebskosten 67 800 800 742,45
Sportverein Melkers

17100 50 600 700Zuweisungen Land 606,78
SUMME EINNAHMEN 1.400 1.500 1.349,23
AUSGABEN

5000 0 Bauunterhalt Gebäude 65 3.000 1.500 831,81DR002
Sportstätten
-- Übertragbar --

50020 67 500 0,00 DR004Wartung und Kleinreparaturen 0
5100 0 Unterhalt Sportanlagen 50 100 100 70,00 DR004
5400 0 Bewirtschaftungskosten 67 1.500 1.500 557,70 DR004

SUMME AUSGABEN 5.100 3.100 1.459,51

Summe Einnahmen UA 5600 1.400 1.500 1.349,23
Summe Ausgaben UA 5600 5.100 3.100 1.459,51

Uberschuss / Zuschuss UA 5600 -3.700 -1.600 -110,28
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Verwaltungshaushalt
Einzelpian 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5702 Freibad

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 741

AUSGABEN
5000 0 Bauunterhalt 65 1.500 2.000 2.072,70 DR002
5002 0 Wartung und Kleinreparaturen 67 500 0,00 DR0040
5400 0 67 1.000 1.000 -46,99 DR004Bewirtschaftungskosten

SUMME AUSGABEN 3.000 3.000 2.025,71
Summe Einnahmen UA 5702 0,00
Summe Ausgaben UA 5702 3.000 3.000 2.025,71
Überschuss / Zuschuss UA 5702 -3.000 -3.000 -2.025,71
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Verwaltungshaushalt
5Einzelplan Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 741

AUSGABEN
51000 Unterhalt von Park- und 68 600 300 292,74DR000S

Grünanlagen
51520 Unterhalt Brunnen und 2.000 6.000,00 DR00306

Brunnenleitungen
51530 Baumpflege 61 5.000 5.000 0,00DR011

SUMME AUSGABEN 7.600 5.300 6.292,74
Summe Einnahmen UA 5800 0,00
Summe Ausgaben UA 5800 7.600 5.300 6.292,74
Überschuss / Zuschuss UA 5800 -7.600 -5.300 -6.292,74
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Verwaltungshaushalt
Einzeiplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5901 Naherholung

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 741

AUSGABEN
5004 0 Kleinreparaturen / 61 400 0,00 DR0110

Instandsetzung Schutzhütten
5100 0 66 500 500 0,00 DR003Unterhalt Radweg

SUMME AUSGABEN 900 0,00
Summe Einnahmen UA 5901 0,00
Summe Ausgaben UA 5901 900 0,00
Überschuss / Zuschuss UA 5901 -900 -900 0,00
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Verwaltungshaushalt
6Einzelpian Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 63 GemeindestraBen
Unterabschnitt 6300 GemeindestraBen

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 75431

0
EINNAHMEN

1000 0 Verwaltungsgebühren 66 70,0000
17100 Zuweisungen Land 68 700 700 720,86

Winterdienst
SUMME EINNAHMEN 700 700 790,86
AUSGABEN

5000 0 Technische Überwachung Brücken 66 1.200 900 1.905,19 DR003
51000 Unterhalt für Straßen 66 10.000 10.000 -9.563,75 DR003
51100 Unterhalt der 68 500 3.000 0,00 DROOS

Verkehrsleiteinrichtungen
51510 Ausgaben Winterdienst 68 3.000 6.000 2.641,31] DROOS

5153 0 Unterhalt Briicken 66 1.500 1.500 0,00 DR003
5430 0 Gebühren für 66 3.000 3.000 2.566,68 DR003

Straßenentwässerung
SUMME AUSGABEN 19.200 24.400 -2.450,57
Summe Einnahmen UA 6300 700 700 790,86
Summe Ausgaben UA 6300 19.200 24.400 -2.450,57
Überschuss / Zuschuss UA 6300 -18.500 -23.700 3.241,43
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Verwaltungshaushalt
6Einzelplan Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6701 StraBenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ergebnis ErläuterungenAnsatzz
2023 2022 2021

2 6 741

AUSGABEN
51000 Instandhaltung 66 5.000 5.000 2.733,43 DR003
6300 0 Verwaltungs- und 66 15.000 10.000 10,918,93 DR003

Betriebsausgaben (Strom)
SUMME AUSGABEN 20.000 15.000 13.652,36
Summe Einnahmen UA 6701 0,00
Summe Ausgaben UA 6701 20.000 15.000 13.652,36
Überschuss / Zuschuss UA 6701 -20.000 -15.000 -13.652,36
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Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 741

EINNAHMEN
17200 Zuweisungen Landkreis 68 1.600 1.500 1.567,06

SUMME EINNAHMEN 1.600 1.500 1.567,06
Summe Einnahmen UA 6750 1.600 1.500 1.567,06
Summe Ausgaben UA 6750 0,00
Überschuss / Zuschuss UA 6750 1.600 1.500 1.567,06
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Verwaltungshaushalt
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserbau

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 741

AUSGABEN
5100 0 Unterhalt Gewässer 2.Ordnung 66 200 200 0,00 DR003
6300 0 Schadnagerbekämpfung 66 400 400 357,00/DR003

SUMME AUSGABEN 357,00
Summe Einnahmen UA 6900 0,00

600Summe Ausgaben UA 6900 357,00
Überschuss / Zuschuss UA 6900 -600 -600 -357,00
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Verwaltungshaushalt
7Einzelplan Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 75431

0
EINNAHMEN

11100 Friedhofsgebühren 75 4.000 4.000 3.923,00
1300 0 Weiterverkauf von Grabmalen an 75 1.500 2.500 2.585,00

Hinterbliebene
SUMME EINNAHMEN 5.500 6.500 6.508,00
AUSGABEN

5000 0 Bauunterhalt 65 300 300 0,00DR002
50020 67 100Wartung und Kleinreparaturen 0,00 DR0040
5100 0 Unterhalt Grünanlagen 75 2.000 300 83,54 DR004
51530 61 1.500 1.500Baumpflege 714,60 DR011
5400 0 Bewirtschaftungskosten 67 2.300 1.900 1.723,12) DR004
6300 0 Ankauf von Grabmalen UGA 75 3.500 4.100 1.627,92
67900 Innere Verrechnungen 20 15.100 0,000

SUMME AUSGABEN 24.800 8.100 4.149,18
Summe Einnahmen UA 7500 5.500 6.500 6.508,00

24.800 8.100Summe Ausgaben UA 7500 4.149,18
Überschuss / Zuschuss UA 7500 -19.300 -1.600 2.358,82

| Erläuterungen Unterabschnitt 7500
Mehreinnahmen bei Hhst. 75000.13000 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 75000.63000



Gemeinde Rippershausen Haushaltsjahr 2023 Seite 117

Verwaltungshaushalt
7Einzelplan Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7601 Bürgerhaus/Vereinshäuser

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 75431

0
EINNAHMEN

1400 0 Mieten 67 400 400 110,00
1500 0 Ersatz Betriebskosten 67 100 100 0,00

Landfrauenverein
1501 0 Ersatz Betriebskosten 67 100 100 18,13

Dorfclub Solz
1503 0 Ersatz Betriebskosten 67 100 100 0,00

Vereinshaus Melkers
SUMME EINNAHMEN 700 700 128,13
AUSGABEN

5000 0 Bauunterhalt 65 2.000 14.000 0,00 DR002

Burgerhaus Solz
5002 0 Wartung und Kleinreparaturen 67 500 0,00 DR0040

Bürgerhaus Solz
5200 0 Ausstattungsgegenstande 65 5.000 5.000 0,00 DR002

-- Ubertragbar --

5400 0 Bewirtschaftungskosten 67 7.800 7.500 7.192,63 DR004
Melkers, Rippershausen, Solz

DR0046520 0 Rundfunkbeitrag 67 100 100 69,96
SUMME AUSGABEN 15.400 26.600 7.262,59
Summe Einnahmen UA 7601 700 700 128,13

15.400 26.600 7.262,59Summe Ausgaben UA 7601

Uberschuss / Zuschuss UA 7601 -14.700 -25.900 -7.134,46
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Verwaltungshaushalt
7Einzelplan Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

6 754321

0
EINNAHMEN

1500 0 Dienstleistungsentgelte 68 200 0,000
u. ähni.

1690 0 Innere Verrechnungen 20 23.800 0,000
SUMME EINNAHMEN 23.800 200 0,00
AUSGABEN

41400 Entgelte Beschäftigte 11 81.000 74.500 69.560,54 DR001
41490 11 1.500 1.500Entgelte LOB Beschäftigte 1.725,83) DR001
4340 0 Umlagen betriebliche 11 1.300 1.100 918,47 DR001

Altersvorsorge Beschäftigte
an ZVK

43410 11 1.700 1.600 1.413,05 DR001Beiträge betriebliche
Altersvorsorge Beschäftigte
an ZVK

4440 0 Beiträge gesetzliche 11 16.400 15.200 13.697,50) DR001

Sozialversicherung
Beschäftigte

4500 0 Kosten Arbeitsschutzbetreuung 11 100 100 0,00 DR001
Personal

45010 Kosten arbeitsmedizinische 11 200 200 257,86 DR001

Betreuung Personal
5000 0 Bauunterhalt 65 9.000 100 48,79 DR002

-- Ubertragbar --

5002 0 Wartung und Kleinreparaturen 67 500 0,00 DR0040
5100 0 68 1.000 500 0,00 DROOSUnterhalt Grünschnittdeponie
52000 Geräte, 68 3.000 3.500 1.124,00] DROOS

Ausstattungsgegenstände
5400 0 Bewirtschaftungskosten 67 4.200 3.700 3.629,5 1 DR004
5500 0 68 22.000 20.000 20.760,05 DROOSUnterhalt der Fahrzeuge
5501 0 Steuern und Versicherungen 10 3.000 3.000 2.934,77 DR008
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Verwaltungshaushalt
7Einzelplan Offent. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 741

Fuhrpark
5600 0 68 400 300 374,40 DROOSDienst- und Schutzbekleidung
5620 0 Aus-, Fort- und Weiterbildung 13 10 100 87,92 DR001

Personal
6500 0 Geschäftsausgaben 203,3900
65210 Rundfunkbeitrag 67 10 100 0,00 DR004

SUMME AUSGABEN 145.500 125.500 116.736,08
Summe Einnahmen UA 7710 23.800 200 0,00
Summe Ausgaben UA 7710 145.500 125.500 116.736,08
Überschuss / Zuschuss UA 7710 -121.700 -125.300 -116.736,08
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Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 74

EINNAHMEN
21000 Auszahlung Dividenden KET 20 3.500 3.500 3.595,50

Komm.Energiezweckverband Thür.
2200 0 20 25.500 26.000 26.132,80Konzessionsabgabe

SUMME EINNAHMEN 29.000 29.500 29.728,30
Summe Einnahmen UA 8100 29.000 29.500 29.728,30
Summe Ausgaben UA 8100 0,00
Überschuss / Zuschuss UA 8100 29.000 29.500 29.728,30
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Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, Alig. Grund- und Sondervermdgen
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ergebnis ErläuterungenAnsatzz
2023 2022 2021

2 6 741

EINNAHMEN
1505 0 Kostenerstattung Wildschäden 61 200 200 0,00

SUMME EINNAHMEN 200 200 0,00
AUSGABEN

6305 0 Wildschäden 61 200 200 0,00 DR011
SUMME AUSGABEN 200 200 0,00
Summe Einnahmen UA 8550 200 200 0,00
Summe Ausgaben UA 8550 200 200 0,00
Überschuss / Zuschuss UA 8550 0,00
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Verwaltungshaushalt
Einzelplan 8 Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 7543i
0

EINNAHMEN
1400 0 Pachten Garagenstellplätze 67 100 100 40,00
14100 Pachten Kleingärten und 61 200 200 325,58

Kleingartenanlagen
1420 0 Mieten Immobilien 67 5.700 5.700 5.699,40
14210 Mieten unbebaute Flächen 61 100 22,500
1430 0 Pachten landwirtschaftlicher 61 4.200 4.200 4.277,72

Nutzflächen
1500 0 Ersatz Betriebskosten 67 1.300 1.300 1.221,95

SUMME EINNAHMEN 11.600 11.500 11.587,15
AUSGABEN

5000 0 Bauunterhalt 65 700 300 1.179,78) DR002
5002 0 Wartung und Kleinreparaturen 67 300 0,00 DR0040

5400 0 67 1.200 1.200 726,99 DR004Bewirtschaftungskosten
5410 0 Grundsteuern 67 300 300 226,40 DR004

SUMME AUSGABEN 2.500 1.800 2.133,17
Summe Einnahmen UA 8801 11.600 11.500 11.587,15

2.500 1.800Summe Ausgaben UA 8801 2.133,17
Uberschuss / Zuschuss UA 8801 9.100 9.700 9.453,98
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Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen u nd allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9001 Steuern und Umlagen aus Steuern

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 75431

0
EINNAHMEN

0001 0 Grundsteuer A 20 7.000 7.000 7.010,70
00100 Grundsteuer B 20 89.000 88.000 88.257,43
0030 0 Gewerbesteuer 20 800.000 400.000 768.653,96
0100 0 Gemeindeanteil Einkommensteuer 20 310.000 290.000 290.341,73
01200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 20 100.000 100.000 103.189,11
0220 0 Hundesteuer 20 9.200 9.500 9.570,00
2650 0 Zinsen für 20 300 300 72,00

Steuernachforderungen
SUMME EINNAHMEN 1.315.500 894.800 1.267.094,93
AUSGABEN

8100 0 20 120.000 60.000 77.469,26Gewerbesteuerumlage
8450 0 Zinsen für Steuererstattungen 20 100 100 0,00

SUMME AUSGABEN 120.100 60.100 77.469,26
Summe Einnahmen UA 9001 1.315.500 894.800 1.267.094,93

60.100Summe Ausgaben UA 9001 120.100 77.469,26
Überschuss / Zuschuss UA 9001 1.195.400 834.700 1.189.625,67

| Erläuterungen Unterabschnitt 9001
Mehreinnahmen bei Hhst. 90010.00300 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 90010.81000

| Mehreinnahmen bei Hhst. 90010.26500 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 90010.84500
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Verwaltungshaushalt
9Einzeiplan Aligemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen u nd allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 6 75431

0
EINNAHMEN

0610 1 Stabilisierungszuweisung 20 49.307,0600
0610 2 Zuweisung zur Stärkung 20 75.000 50.000,000

kreisangehöriger Gemeinden
0610 4 Sonderlastenausgleich 20 4.600 4.500 4.551,92

Einwohnerdichte
SUMME EINNAHMEN 79.600 4.500 103.858,98
AUSGABEN

83100 Finanzausgleichsumlage 20 19.200 18.100 63.639,00
8320 0 20 305.400 299.000 286.180,19Kreisumlage
8323 0 Kostenerstattung 20 131.400 133.000 135.465,00

erfüllende Gemeinde
SUMME AUSGABEN 456.000 450.100 485.284,19

79.600 4.500Summe Einnahmen UA 9002 103.858,98
Summe Ausgaben UA 9002 456.000 450.100 485.284,19
Uberschuss / Zuschuss UA 9002 -376.400 -445.600 -381.425,21
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Verwaltungshaushalt
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021

2 74

AUSGABEN
6580 0 Verwaltungskostenbeitrag 20 0 900 865,76

Kredite
8070 0 20 0Zinsausgaben fir laufende 1.300 1.916,78

Darlehen
80710 Zinsausgaben für Kassenkredite 21 100 10 0,00 DROOS
8480 0 sonstige Finanzausgaben 20 0 0 613,22
8600 0 Zuführung zum 20 350.800 31.600 519.637,72

Vermögenshaushalt
SUMME AUSGABEN 350.900 33.900 523.033,48
Summe Einnahmen UA 9100 0 0 0,00

350.900 33.900Summe Ausgaben UA 9100 523.033,48
Überschuss / Zuschuss UA 9100 -350.900 -33.900 -523.033,48
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Vermögenshaushalt
Haushaltsplan/-rechnung

0Einzelplan Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Rathausservice

Gesamt- BisherNr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
87421

0
AUSGABEN

9350 0 Austattungsgegenstände 12 1.200 1.000 0,00 2.200,00 2.200,00
SUMME AUSGABEN 1.200 1.000 0,00 2.200,00 2.200,00
Summe Einnahmen UA 0200 0,00 0,00 0,00
Summe Ausgaben UA 0200 1.200 1.000 0,00 2.200,00 2.200,00
Überschuss / Zuschuss UA 0200 -1.200 -1.000 0,00 -2.200,00 -2.200,00
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Vermögenshaushalt
0Einzelplan Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
6 8741

AUSGABEN
9400 0 Sanierung 65 15.000 25.000 15.477,85 55.477,85 55.477,85

SUMME AUSGABEN 15.000 25.000 15.477,85 55.477,85 55.477,85
Summe Einnahmen UA 0 0,00 0,00 0,00

15.000 25.000 15.477,85 55.477,85 55.477,85Summe Ausgaben UA 0600
Überschuss / Zuschuss UA 0600 -15.000 -25.000 -15.477,85 -55.477,85 -55.477,85
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Vermögenshaushalt
Einzelplan 1 Offentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
7 8 9654321

0
EINNAHMEN

3610 0 37 43.400 8.500Zuweisungen Land 0,00 51.900,00 51.900,00
SUMME EINNAHMEN 43.400 8.500 0,00 51.900,00 51.900,00
AUSGABEN

9350 0 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 37 123.000 3.000 12.500,00 147.500,00 138.500,00
93510 Umbau und Umrüstung 37 47.500 0,00 47.500,00 47.500,000

Sirenenstandort
9400 0 BaumaBnahmen 65 33.000 0,00 33.000,00 33.000,000

SUMME AUSGABEN 203.500 3.000 228.000,00 219.000,0012.500,00
Summe Einnahmen UA 1300 43.400 8.500 0,00 51.900,00 51.900,00
Summe Ausgaben UA 1300 203.500 3.000 12.500,00 228.000,00 219.000,00
Uberschuss / Zuschuss UA 1300 -160.100 5.500 -12.500,00 -176.100,00 -167.100,00
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Vermögenshaushalt
4Einzelplan Soziale Sicherung

Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4601 Kinderspielplatze

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
6 7 841

AUSGABEN
9350 0 Ausstattungsgegenstände 65 10.000 20.000 0,00 30.000,00 30.000,00

SUMME AUSGABEN 10.000 20.000 0,00 30.000,00 30.000,00
Summe Einnahmen UA 4601 0,00 0,00 0,00

10.000 20.000 0,00 30.000,00 30.000,00Summe Ausgaben UA 4601

Überschuss / Zuschuss UA 4601 -10.000 -20.000 0,00 -30.000,00 -30.000,00
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Vermögenshaushalt
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Kindertagesstätten in Trägerschaft

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
7 8 9654321

0
EINNAHMEN

3610 0 30 8.000 5.000 4.000,00 50.000,00 26.000,00Zuweisungen Land
- Infrastrukturpauschale
SUMME EINNAHMEN 8.000 5.000 4.000,00 50.000,00 26.000,00
AUSGABEN

9400 0 Sanierung 65 10.000 5.000 4.000,00 48.000,00 24.000,00
9880 0 Zuschüsse für Investitionen 30 8.000 0,00 12.000,00 12.000,000

Kita DRK
SUMME AUSGABEN 18.000 5.000 4.000,00 60.000,00 36.000,00
Summe Einnahmen UA 4640 8.000 5.000 4.000,00 50.000,00 26.000,00

18.000 5.000 60.000,00 36.000,00Summe Ausgaben UA 4640 4.000,00
Überschuss / Zuschuss UA 4640 -10.000 0,00 -10.000,00 -10.000,00
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Vermögenshaushalt
5Einzeiplan Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 6 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
6 7431

AUSGABEN
9450 0 Aufwand für Vorbereitungen / 65 5.000 15.000,00 20.000,00 20.000,000

Planungsvorlauf
SUMME AUSGABEN 5.000 15.000,00 20.000,00 20.000,00
Summe Einnahmen UA 5600 0,00 0,00 0,00
Summe Ausgaben UA 5600 5.000 15.000,00 20.000,00 20.000,00
Überschuss / Zuschuss UA 5600 -5.000 -15.000,00 -20.000,00 -20.000,00
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Vermögenshaushalt
5Einzelplan Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5702 Freibad

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
6 741

AUSGABEN
9350 0 Ausstattungsgegenstande 65 15.000 0,00 15.000,00 15.000,000
9400 0 65 20.000 20.000 0,00 40.000,00 40.000,00Umgestaltung Schwimmbadgelände

SUMME AUSGABEN 35.000 20.000 0,00 55.000,00 55.000,00
Summe Einnahmen UA 5702 0,00 0,00 0,00
Summe Ausgaben UA 5702 35.000 20.000 0,00 55.000,00 55.000,00
Überschuss / Zuschuss UA 5702 -35.000 -20.000 0,00 -55.000,00 -55.000,00
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Vermögenshaushalt
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 8 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr, Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 bereitausgabe

bedarf gestellt
4 8721

AUSGABEN
94520 Rekonstruktion Brunnen 7.000 3.000,00 10.000,00 10.000,0006

und Brunnenleitungen
SUMME AUSGABEN 7.000 3.000,00 10.000,00 10.000,00
Summe Einnahmen UA 5800 0,00 0,00 0,00
Summe Ausgaben UA 5800 7.000 3.000,00 10.000,00 10.000,00
Überschuss / Zuschuss UA 5800 -7.000 -3.000,00 -10.000,00 -10.000,00
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Vermögenshaushalt
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5901 Naherholung

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
7 8 9654321

EINNAHMEN
36100 66 341.200Zuweisungen Land -26.200,00 656.200,00 315.000,000
3620 0 Zuweisungen Landkreis 66 50.000 0,00 50.000,00 50.000,000

SUMME EINNAHMEN 391.200 -26.200,00 706.200,00 365.000,000
AUSGABEN

9450 0 Aufwand für Vorbereitungen / 66 0 50.000 15.000,00 65.000,00 65.000,00
Planungsvorlauf

9451 0 Sanierung Radweg 66 1.500.000 0,00 1.404.001,32 1.404.001,320
SUMME AUSGABEN 1.500.000 50.000 15.000,00 1.469.001,32 1.469.001,32
Summe Einnahmen UA 5901 391.200 -26.200,00 706.200,00 365.000,000

1.500.000 50.000Summe Ausgaben UA 5901 15.000,00 1.469.001,32 1.469.001,32
Überschuss / Zuschuss UA 5901 -1.108.800 -50.000 -41.200,00 -762.801,32 -1.104.001,32
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Vermögenshaushalt
6Einzelplan Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 bereitausgabe

bedarf gestellt
7 8 9654321

0
EINNAHMEN

35200 Erschließungsbeiträge 66 0 0 97.553,73 97.553,73 97.553,73
3610 0 66 220.000 274.200Zuweisungen Land 0,00 694.200,00 494.200,00

Straßenausbaubeiträge
SUMME EINNAHMEN 220.000 274.200 97.553,73 791.753,73 591.753,73
AUSGABEN

9450 0 66 0 25.000 40.000,00Aufwand für Vorbereitungen / 65.000,00 65.000,00
Planungsvorlauf

94540 Straßen- und Gehwegeneubau 66 420.000 0 0,00 529.595,62 29.595,62
9810 0 Rückzahlung Zuweisungen Land 66 0 0 -2,74 -2,74 -2,74

SUMME AUSGABEN 420.000 25.000 39.997,26 594.592,88 94.592,88
Summe Einnahmen UA 6300 220.000 274.200 97.553,73 791.753,73 591.753,73

420.000 25.000Summe Ausgaben UA 6300 39.997,26 594.592,88 94.592,88
Überschuss / Zuschuss UA 6300 -200.000 249.200 57.556,47 197.160,85 497.160,85
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Vermögenshaushalt
6Einzelplan Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6701 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 bereitausgabe

bedarf gestellt
7 8 9654321

0
EINNAHMEN

35200 Erschließungsbeiträge / 66 0,00 4.108,29 4.108,2900

Straßenausbaubeiträge
SUMME EINNAHMEN 0,00 4.108,29 4.108,2900
AUSGABEN

9450 0 Erneuerung Straßenbeleuchtung 66 7.000 0,00 -32.699,67 -32.699,670
SUMME AUSGABEN 7.000 0,00 -32.699,67 -32.699,670

Summe Einnahmen UA 6701 0,00 4.108,29 4.108,2900

Summe Ausgaben UA 6701 7.000 0,00 -32.699,67 -32.699,670

Überschuss / Zuschuss UA 6701 -7.000 0,00 36.807,96 36.807,96
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Vermögenshaushalt
7Einzelplan Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
8741

AUSGABEN
9400 0 Herstellung Grabanlagen 75 5.000 0,00 5.000,00 5.000,000
9401 0 Baumaßnahmen 65 10.000 0,00 10.000,00 10.000,000

SUMME AUSGABEN 10.000 5.000 0,00 15.000,00 15.000,00
Summe Einnahmen UA 7500 0,00 0,00 0,00
Summe Ausgaben UA 7500 10.000 5.000 0,00 15.000,00 15.000,00
Überschuss / Zuschuss UA 7500 -10.000 -5.000 0,00 -15.000,00 -15.000,00
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Vermögenshaushalt
Einzelpları 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7601 Bürgerhaus/Vereinshäuser

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestelit
6 741

AUSGABEN
9400 0 Sanierung 65 30.000 0,00 30.000,00 30.000,000

SUMME AUSGABEN 30.000 0,00 30.000,00 30.000,00
Summe Einnahmen UA 7601 0,00 0,00 0,00

30.000 0,00 30.000,00 30.000,00Summe Ausgaben UA 7601

Überschuss / Zuschuss UA 7601 -30.000 0,00 -30.000,00 -30.000,00
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Vermögenshaushalt
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7610 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 bereitausgabe

bedarf gestellt
4 871

AUSGABEN
98700 Zuschuss Ausbau 61 -240,00 -72.240,00 -72.240,00} KW00

Breitbandversorqung
SUMME AUSGABEN -240,00 -72.240,00 -72.240,00
Summe Einnahmen UA 7610 0,00 0,00 0,00
Summe Ausgaben UA 7610 -240,00 -72.240,00 -72.240,00
Überschuss / Zuschuss UA 7610 240,00 72.240,00 72.240,00
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Vermögenshaushalt
Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
7 8 9654321

0
EINNAHMEN

3450 0 68 33.200 0,00 39.342,00 39.342,00Verkauf von beweglichen Sachen 0
SUMME EINNAHMEN 33.200 0,00 39.342,00 39.342,000
AUSGABEN

9350 0 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 68 3.000 30.000 79.986,00 121.986,00 112.986,00
SUMME AUSGABEN 3.000 30.000 79.986,00 121.986,00 112.986,00
Summe Einnahmen UA 7710 33.200 0,00 39.342,00 39.342,00
Summe Ausgaben UA 7710 3.000 30.000 79.986,00 121.986,00 112.986,00
Überschuss / Zuschuss UA 7710 30.200 -30.000 -79.986,00 -82.644,00 -73.644,00
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Vermögenshaushalt
8Einzelplan Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8801 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
4 87

EINNAHMEN
3400 0 Einnahmen aus der Veräußerung 61 1.212,00 1.212,00 1.212,0000

von Grundstücken
35010 Einnahmen aus Dienstbarkeiten 61 0,00 500,00 500,0000

Löschungsbewill. u. Ablösungen
Rückerstattung Gutachtenkosten
SUMME EINNAHMEN 1.212,00 1.712,00 1.712,00
Summe Einnahmen UA 8801 1.212,00 1.712,00 1.712,00
Summe Ausgaben UA 8801 0,00 0,00 0,00
Überschuss / Zuschuss UA 8801 1.212,00 1.712,00 1.712,00
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Vermögenshaushalt
8Einzelplan Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8811 Sonstiges Grundvermögen

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
7 8 9654321

0
EINNAHMEN

34010 Einnahmen aus Veräußerung von 61 32.666,41 65.535,16 65.535,1600

Baugrundstücken
SUMME EINNAHMEN 32.666,41 65.535,16 65.535,1600
AUSGABEN

93220 Vermessungskosten 61 500 500 47,31 1.047,31 1.047,31
9324 0 Flächenankauf Straßenbau 61 -10.068,78 9.354,23 9.354,2300

u. sonst. Erschließungsflächen
SUMME AUSGABEN 500 500 -10.021,47 10.401,54 10.401,54
Summe Einnahmen UA 8811 32.666,41 65.535,16 65.535,1600
Summe Ausgaben UA 8811 500 500 -10.021,47 10.401,54 10.401,54
Überschuss / Zuschuss UA 8811 -500 -500 42.687,88 55.133,62 55.133,62
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Vermögenshaushalt
9Einzelpian Aligemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt 90 Steuern, allgern. Zuweisungen u nd allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9002 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
4 6 872

EINNAHMEN
36110 Sonderlastenausgleich 20 1.800 0,00 1.900,00 1.900,000

Klimaschutz
SUMME EINNAHMEN 1.900 0,00 1.900,00 1.900,00
Summe Einnahmen UA 9002 1.900 0,00 1.900,00 1.900,00
Summe Ausgaben UA 9002 0,00 0,00 0,00
Überschuss / Zuschuss UA 9002 1.900 0,00 1.900,00 1.900,00
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Vermögenshaushalt
Einzeiplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung BWST Ansatz Ansatz Ergebnis Gesamt- Bisher Erläuterungen
2023 2022 2021 ausgabe bereit

bedarf gestellt
7 8 9654321

0
EINNAHMEN

3000 0 20 350.800 31.600 519.637,72 1.224.374,41 943.874,41Zuführung vom
Verwaltungshaushalt

3100 0 Entnahme aus der allgemeinen 20 1.189.500 0,00 1.189.500,00 1.189.500,000

Rücklage
3610 0 Investitionspauschale 20 22.200 23.500 23.651,55 137.962,81 115.762,81

SUMME EINNAHMEN 1.562.500 55.100 543.289,27 2.551.837,22 2.249.137,22
AUSGABEN

9000 0 20 0 0,00 111.636,11 111.636,11Zuführung zum 0

Verwaitungshaushalt
9100 0 Zuführung zur allgemeinen 20 0 29.000 438.815,91 1.264.029,79 938.129,79

Rücklage
97780 ordentl. Tilgung von Krediten 20 0 2.300 39.005,86 119.252,12 119.252,12

20 0 122.000 122.000,0097790 auBerordentl. Tilgung von 0,00 122.000,00
Krediten und Umschuldung
SUMME AUSGABEN 0 153.300 477.821,77 1.616.918,02 1.291.018,02
Summe Einnahmen UA 9100 1.562.500 55.100 543.289,27 2.551.837,22 2.249.137,22

0 153.300 1.616.918,02 1.291.018,02Summe Ausgaben UA 9100 477.821,77
Überschuss / Zuschuss UA 9100 1.562.500 -98.200 65.467,50 934.919,20 958.119,20



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Rippershausen
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaitung Besoldungsgruppen Beamte Zahl der Zahl Vermerk
zusammen Stellen det am Enster-

Abschnitt Gliederungsplan höherer Dienst nach dem 30 06 2022 ungen
2023 Stetlenpları tatsachüch

bzw. besetzten
2022 Stellen

UA
B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2

I. Gemeindeverwaltung Besoldungsgruppen Beamte Zahl der Vermerke
zusammen Stellan der am Ertguter-

Abschnitt höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst einfacher Dienst nach dem 20 6 2022 ungenGliederungsplan 2023 Stellenplan tatsachiich

bzw. besetzien
2022 Stelien

UA
A16 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 Ag A9 A8 A7 AS AS A4-A3

Stellenplan 2023

Stellenplan 2022

Zahl der am 30.06.2022
besetzten Stellen

Stellenplan 2023

Stellenplan 2022

Zahl der am 30.06.2022
besetzten Stellen

01.01.2023 Seite &



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Rippershausen
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- treie Zahl der Zab! Vermerke
Gliederungsplan Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen

anAch
Verein Beschäftigte Steiten nach der am Ertauter-

Zusammen demschnitt barung 20 06 2022 ungen

2023 fatsachichStellenptar

bzw. besetzten2022

11UA 15 14 13
s

12 10 9c 9b 9a 9 8 7 6 5 4 3 2 1

77100 Gemeindearbeiter 2,000 2,000 2,000 2,000

Stellenplan 2023 2,000 2,000

Stellenplan 2022 2,000 2,000

Zahl der am 30.06.2022
2,000 2,000

besetzten Stellen

01.01.2023 Seite (Ir



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil D: Zusammenstellung

Rippershausen

Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich besetzten
2023 2 Stellen am 30.06.2022

Erläuter
Abschnitt Gliederungsplan Beamten Tariflich Zusam- Beamten Tariftich Zusam- Beamten Tarifüch Zusam- ungen

stellen Beschäftigte - men stellen Beschäftigte men stellen
bzww

men
Stellen Stellen StellenUA.

77100 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000Gemeindearbeiter

Insgesamt 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

01.01.2023
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Haushaltsjahr 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (T£)

Stand zu Beginn voraussichtlicher
Stand nach

Vorjahr Haushaltsjahr Zugang Abgang Ablauf HH-jahr
1) 2) 3)

Schulden aus Krediten1.

von/vom
11. Bund, LAF, ERP
1.2. Land
1.3. Gemeinden, -verbänden
1.4 Zweckverbänden
1.5. öffentlichen Bereich
1.6. Kreditmarkt 124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe 1 124,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Schulden aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen2.

2.1. Leasing
2.2. Restkaufpreise
2.3. Sonstige

Summe 2

Nachrichtlich:
Innere Darlehen aus

3.1 Sonderrücklagen
von Sondervermögen ohne

3.2 Sonderrechnung
3.3. Äußere Kassenkredite

Schulden der Sonderver-

mögen mit Sonderrechnung4.
41. aus Krediten

aus Vorgängen, die Kredit-
4.2. aufnahmen gleichkommen

Bürgschaften5.

Belastungen aus Rechts- Zahlungen
im Vorjahr im HH-jahr (vs)geschäften, die Kredit-

aufnahmen wirtschaftlich
06. gleichkommen 0
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Übersicht

über den voraussichttichen Stand der Rücklagen In T€

Stand zu Beginn des voraussichtlicher Stand zu Beginn
Art Voriahres des Haushaltsjahres

Allgemeine Rücklage 1.300,5 1.329,5

Sonderrücklagen (Vermächtnisse) 0 0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre in €

Rechnungsergebnis 2020 1.122.984

Rechnungsergebnis 2021 1.576.848

Haushaltsansatz 2022 1.129.200

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 1.276.344

Hiervon zwei von Hundert 25.527
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Finanzplan
Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1000 Euro

Ifd. Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest-Grupp. Einnahme- / Ausgabeart
Nr Nr 2022 2023 2024 2025 2026 jahre

3 9765421

Finanzplan A. - Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

01 000,001 Grundsteuer A und B 95 96 96 96 96 0
02 003 Gewerbesteuer 400 800 800 800 800 0
03 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt 390 410 425 440 455 0

- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 290 310 320 330 340 0
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 100 100 105 110 115 0

04 02,03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 10 099O9O9

05 00-03 Steuern zusammen 895 1.315 1.330 1.345 1.360 0

80 75 75 7506 04-06/09 Allgemeine Zuweisungen 05
- davon Ausgleichsleistungen Familienausgleich 000000

08 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 899 1.395 1.405 1.420 1.435 0

(Hauptgruppe 0)

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

09 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 055555

zweckgebundene Abgaben
10 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten 59 51 37 37 37 0

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke
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Finanzplan
Ifd. Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest-Grupp Einnahme- / Ausgabeart
Nr Nr 2022 2023 2024 2025 2026 jahre

3 98765421

(Gr. 16 und 17)
12 161,171 - vom Land 98 98 95 94 94 0
13 162,172, - von Gemeinden, Gemeindeverbänden und 38 43 43 43 43 0

14 164-169, - von sonstigen Bereichen 24 24 24 24 00
1 199 220 203 202 20215 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen 0

(Hauptgruppe 1)

Sonstige Finanzeinnahmen

18 21,22,24-28 Übrige Finanzeinnahmen 31 30 30 30 30 0
- davon Zuführung vom Vermögenshaushalt 000000

19 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen 31 30 30 30 30 02

(Hauptgruppe 2)

20 0-2 1.129 1.645 1.639 1.653 1.667Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen 0

(Hauptgruppen 0-2)
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Finanzplan
Grupp. Einnahme- / Ausgabeart Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest-Hd.H.

Nr. Nr 2022 2023 2024 2025 2026 jahre
3 7421

Einnahmen des Vermögenshaushalts
-

21 30 32 351 210 50 20Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0
22 31 Entnahme aus Rücklagen 1.190 00000
23 32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, 33 00000

Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen
und von Sachen des Aniagevermégens
und Investitionsförderungsmaßnahmen

26 361 - vom Land 311 637 371 208 0
27 362,363 - von Gemeinden, Gemeindeverbänden 50 00000

und Zweckverbänden
Zweckverbänden

Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen 343 2.260 582 258 2834
(Hauptgruppe 3)

35 0-3 Summe der Einnahmen 1472 3.906 2.220 1.911 1.695
(Hauptgruppen 0-3)
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Finanzplan
Ifd. Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest-Grupp Einnahme- / Ausgabeart
Nr. Nr. 2022 2023 2024 2025 2026 jahre

3 98765421

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

36 40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 122 127 128 131 134 0

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

37 50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 171 193 168 171 165 0
(ohne Gruppen 67-68)

38 670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 53 81 81 81 81 0
39 679 Innere Verrechnungen 24 24 24 24 00

41 5,6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 224 298 273 276 270 0
zusammen (Hauptgruppen 5/6)

Zuweisungen und Zuschiisse (nicht fiir Investititionen)

laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen
46 714-718, - an sonstige Bereiche 240 293 295 304 312 0

47 Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt 240 293 295 304 312 0

50 Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt 240 293 295 304 312 07

Sonstige Finanzausgaben

51 80 Zinsausgaben 000001

52 81 60 120 120 120 120Gewerbesteuerumlage 0
53 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 450 456 611 771 811 0
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Finanzplan
lfd Grupp Einnahme- / Ausgabeart Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest-
Nr Nr 2022 2023 2024 2025 2026 jahre

3 7541

55 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 32 351 210 50 20 0

56 Sonstige Finanzausgaben zusammen 543 927 942 942 952

(Hauptgruppe 8)

57 4-8 1.129 1.645 1.639 1.653 1.667Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen
(Hauptgruppen 4-8)
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Finanzplan
Grupp. Einnahme- / Ausgabeart Ansatz Ansatz Plan Plan Plan RestHd.H.

Nr Nr. 2022 2023 2024 2025 2026 jahre
3 741

Ausgaben des Vermögenshaushalts
=

Zuschisse fur Investitionen
61 924-928, - an sonstige Bereiche 00000
63 932 Erwerb von Grundstücken 000011

935 Erwerb von beweglichen Sachen des 54 200 06664
Anlagevermögens

65 94,95,96 BaumaBnahmen 135 2.052 508 08

92,93,94, Investitionen u. investitionsférderungsmaBnahmen 190 2.260 514 14 14

68 91 Zuführungen an Rücklagen 29 244 14 080
Darlehen

an Zweckverbänden und dgl.
72 974-978 an sonstige öffentliche Bereiche 124 00000
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Finanzplan
Hd Grupp Einnahme- / Ausgabeart Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest-
Nr. Nr. 2022 2023 2024 2025 2026 jahre

2 3 741

76 90,91,97,99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 153 244 14
zusammen

77 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen 343 2.260 582 258 28

(Hauptgruppe 9)

78 4-9 Summe der Ausgaben 1.472 3.906 2.220 1.911 1.695

(Hauptgruppen 4-9)
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Finanzplan
ifd Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest-Grupp. Einnahme- / Ausgabeart
Nr. Nr 2022 2023 2024 2025 2026 jahre

3 741

Finanzplan 8. - Invest. u. Invest.Förd.Maßn. nach

01 00-08 Allgemeine Verwaltung 26 16

02 10-16 204Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schulen

ses...

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
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Finanzplan
Ifd. Grupp Einnahme- / Ausgabeart Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest-
Nr Nr 2022 2023 2024 2025 2026 jahre

3 9765421

Soziale Sicherheit

15 43,46 Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge 25 28 0888
und Jugendhilfe

17 Epl. 4 zusammen 25 28 04

Gesundheit, Sport, Erholung

20 55,56,57 Sport, Badeanstalten 25 35 0000
21 58,59 Übriges 50 1.507 0000

22 Epl. 5 zusammen 75 1.542 00005

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

23 63-66 Straßen 25 420 500 000
24 60,61,62, Übriges 000070

25 Epl. 6 zusammen 25 427 500 0006
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Finanzplan
Ifd. Grupp Einnahme- / Ausgabeart Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Rest-
Nr Nr. 2022 2023 2024 2025 2026 jahre

3 9765421

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

28 73-79 Übriges 35 43 0333

29 Epl. 7 zusammen 35 43 03337

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen

31 88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 000011

32 Epl. 8 zusammen 000118

33 0-8 Investitionen und Investitionsförderungs- 190 2.260 514 14 14 0

maßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 66 Teil 1)
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Investitionsprogramm
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Investitionsprogramm Rippershausen 2023

Bezeichnung der Maßnahme 2022 2023 2024 2025 2026

Unterabschnitt 02000 - Rathausservice

Ausstattungsgegenstände 1,0 1,2

Unterabschnitt 06000 - Verwaltungsgebäude

Sanierung 25,0 15,0

Unterabschnitt 13000 - Sicherheit und Ordnung

Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 3,0 123,0 3,0 3,0 30
Umbau und Umrüstung Sirenenstandort 47,5
Baumaßnahmen 33,0

Unterabschnitt 46010 - Kinderspielplätze

Ausstattungsgegenstände 20,0 10,0

Unterabschnitt 46400 - Kindertagesstätte

Sanierung 5,0 10,0 8,0 8,0 8,0
Zuschüsse für Investionen Kita DRK 8,0

Unterabschnitt 56000 - Eigene Sportstätten

Planung Umbau Sportlerheim 5,0

Unterabschnitt 57020 - Freibad
_

Ausstattungsgegenstände 15,0
-

20,0Umgestaltung Schwimmbadgelände 20,0

Unterabschnitt 58000 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Rekonstruktion Brunnen und Brunnenleitungen 7,0

Unterabschnitt 59010 - Naherholung

50,0Planung Radwegebau Solz-Rippershausen-Melkers
Sanierung Radweg 1.500,0
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Bezeichnung der Maßnahme 2022 2023 2024 2025 2026
Unterabschnitt 63000 - Gemeindestraßen

Aufwand für Vorbereitungen / Planungsvorlauf 25,0
Straßen- und Gehwegeneubau
- Mühlenweg Solz, Gehwege Melkers (2023) 420,0 c00,0
- Hohlfeld Melkers (2024)

Unterabschnitt 67010 - Straßenbeleuchtung

7,0Erneuerung Straßenbeleuchtung
-

Unterabschnitt 75000 - Friedhöfe

Herstellung Grabanlagen 5,0
Baumaßnahmen 10,0

Unterabschnitt 76010 - Bürgerhaus / Vereinshäuser

Sanierung Gebäude "Im Dorf 28" 30,0

Unterabschnitt 77100 - Bauhof

Fahrzeuge, Geräte, Maschinen 30,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Unterabschnitt 88110 - Sonstiges Grundvermögen

Vermessungskosten 0,5 0,5

Summe Gesamtausgaben 189,5 2.260,2 514,0 14,0 140


